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Auf Grund von 

1. Art. 123 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl S. 796, BayRS 2020–1–1–I), zuletzt geändert
durch § 7 des Gesetzes vom 10. April 2007 (GVBl 
S. 271),

2. Art. 109 Abs. 1 der Landkreisordnung für den
Freistaat Bayern (Landkreisordnung – LKrO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August
1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020–3–1–I), zuletzt
geändert durch § 2 des Gesetzes vom 8. Dezember
2006 (GVBl S. 975),

3. Art. 103 Abs. 1 der Bezirksordnung für den Frei-
staat Bayern (Bezirksordnung – BezO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI S. 850, BayRS 2020–4–2–I), zuletzt geändert
durch § 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006
(GVBl S. 975),

erlässt das Bayerische Staatsministerium des Innern
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsminis-
terium der Finanzen folgende Verordnung:
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§ 99 Anwendungsbereich, Übergangsbestimmungen
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Abschnitt 1

Haushaltsplan, Finanzplanung

§ 1

Bestandteile des Haushaltsplans,
Gesamthaushalt, Anlagen

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

1. dem Gesamthaushalt, 

2. den Teilhaushalten und

3. dem Stellenplan.

(2) Der Gesamthaushalt besteht aus

1. dem Ergebnishaushalt (§ 2),

2. dem Finanzhaushalt (§ 3) und

3. je einer Übersicht über die Erträge und Aufwen-
dungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts 
(§ 4 Abs. 4) und der Einzahlungen, Auszahlungen
und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaus-
halte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 5 und § 11) als
Haushaltsquerschnitt. Werden Teilhaushalte nach
der örtlichen Organisation gegliedert, ist der
Haushaltsquerschnitt zusätzlich nach Produktbe-
reichen zu gliedern,

4. einer Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit.

(3) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,

2. der mittelfristige Finanzplan (Art. 70 GO, Art. 64
LKrO, Art. 62 BezO) mit dem ihm zugrunde lie-
genden Investitionsprogramm; ergeben sich bei der
Aufstellung des Haushaltsplans wesentliche Ände-
rungen für die folgenden Jahre, so ist ein entspre-
chender Nachtrag beizufügen,

3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermäch-
tigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszah-
lungen in den Jahren fällig, auf die sich der
Finanzplan noch nicht erstreckt, ist darzustellen,
dass der künftige Haushaltsausgleich nicht
gefährdet ist,  

4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditauf-
nahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnah-
men wirtschaftlich gleichkommen, der Rückstel-

lungen und der Rücklagen zu Beginn des Haus-
haltsjahres, 

5. der letzte konsolidierte Jahresabschluss,

6. eine Übersicht über die aus Vorjahren übertra-
genen Haushaltsermächtigungen,

7. die Wirtschaftspläne und letzten Jahresabschlüsse
der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen
geführt werden; das Gleiche gilt für die Unterneh-
men mit einer über 50 v.H. liegenden Beteiligung;
an die Stelle der Wirtschaftspläne und letzten Jah-
resabschlüsse kann eine Übersicht über die Wirt-
schaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen treten,

8. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6.

§ 2

Ergebnishaushalt

(1) Der Ergebnishaushalt enthält

als ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3. sonstige Transfererträge,

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5. Auflösung von Sonderposten,

6. privatrechtliche Leistungsentgelte,

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

8. sonstige ordentliche Erträge,

9. aktivierte Eigenleistungen,

10. Bestandsveränderungen,

als ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen,

12. Versorgungsaufwendungen,

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,

14. planmäßige Abschreibungen,

15. Transferaufwendungen, 

16. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

17. Finanzerträge,

18. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

19. außerordentliche Erträge sowie
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20. außerordentliche Aufwendungen.

(2) Im Ergebnishaushalt sind für jedes Haushalts-
jahr

1. der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträ-
ge und der Summe der ordentlichen Aufwendun-
gen als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-
keit,

2. der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen
und sonstigen Finanzaufwendungen als Finanzer-
gebnis,

3. die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Ver-
waltungstätigkeit und dem Finanzergebnis als
ordentliches Jahresergebnis,

4. der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und
den außerordentlichen Aufwendungen als außeror-
dentliches Ergebnis und

5. die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außer-
ordentlichem Ergebnis als Jahresergebnis

auszuweisen.

(3) 1Unter den Posten „außerordentliche Erträge“
und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die
außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit
regelmäßig und unregelmäßig anfallenden Erträge
und Aufwendungen auszuweisen und hinsichtlich
ihres Betrags und ihrer Art zu erläutern, soweit sie
für die Beurteilung der Ertragslage nicht von unter-
geordneter Bedeutung sind. 2Das gilt auch für Erträ-
ge und Aufwendungen, die einem anderen Haushalts-
jahr zuzurechnen sind (periodenfremde Erträge und
Aufwendungen).

(4) Sind Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach
Maßgabe des § 24 abzudecken, ist dem geplanten
Jahresergebnis nach Abs. 2 Nr. 5 die Summe der vor-
getragenen Jahresergebnisse gegenüberzustellen.

§ 3

Finanzhaushalt

(1) Der Finanzhaushalt enthält aus laufender Ver-
waltungstätigkeit folgende Einzahlungen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,

3. sonstige Transfereinzahlungen,

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,

5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,

7. sonstige Einzahlungen,

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

und folgende Auszahlungen:

9. Personalauszahlungen,

10. Versorgungsauszahlungen,

11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

12. Transferauszahlungen,

13. sonstige Auszahlungen, 

14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

sowie aus Investitionstätigkeit folgende Einzahlun-
gen:

15. aus Investitionszuschüssen,

16. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgel-
ten für Investitionstätigkeit,

17. aus der Veräußerung von Sachvermögen,

18. aus der Veräußerung von Finanzvermögen,

19. für sonstige Investitionstätigkeit

und folgende Auszahlungen:

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,

21. für Baumaßnahmen,

22. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen,

23. für den Erwerb von Finanzvermögen,

24. für Investitionsförderungsmaßnahmen,

25. für sonstige Investitionen

sowie aus Finanzierungstätigkeit:

26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten,
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und
inneren Darlehen für Investitionen und

27. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirt-
schaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren
Darlehen für Investitionen.

(2) Im Finanzhaushalt sind für jedes Haushaltsjahr

1. der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit,

2. der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit,

3. die Summe der Salden nach den Nrn. 1 und 2 als
Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzie-
rungsmittelfehlbetrag,

4. der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit,

5. die Summe aus Finanzmittelüberschuss oder
Finanzmittelfehlbetrag und aus dem Saldo nach
Nr. 4 und

6. die Summe nach Nr. 5 und dem Bestand am
Anfang des Haushaltsjahres als Bestand an
Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

auszuweisen.
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§ 4

Teilhaushalte, Budgets

(1) 1Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu
gliedern. 2Die Teilhaushalte können nach den vorge-
gebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen
Organisation produktorientiert gegliedert werden.
3Mehrere Produktbereiche können zu Teilhaushalten
zusammengefasst und Produktbereiche nach vorge-
gebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte
aufgeteilt werden; auf die Ansätze ist gegenseitig zu
verweisen. 4Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis-
haushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

(2) 1Jeder Teilhaushalt soll eine Bewirtschaftungs-
einheit (Budget) bilden. 2Die Budgets sind bestimm-
ten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

(3) 1In den Teilhaushalten sind die Produktgrup-
pen, die wesentlichen Produkte, die Leistungsziele
und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung
darzustellen (§ 10 Abs. 5). 2Die für die Gliederung
und Darstellung erforderlichen Muster gibt das
Staatsministerium des Innern im Einvernehmen mit
dem Staatsministerium der Finanzen vor.

(4) 1Der Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn
entfallenden Aufwendungen und Erträge nach § 2
Abs. 1 sowie die aus Vorjahren übertragenen Haushalts-
ermächtigungen; innere Verrechnungen sind nach Maß-
gabe der Kosten- und Leistungsrechnung (§§ 14, 16
Abs. 3) abzubilden. 2Für jeden Teilergebnishaushalt
ist ein Teilabschluss nach § 2 Abs. 2 zu bilden.

(5) 1Jeder Teilfinanzhaushalt enthält für die Inve-
stitionstätigkeit die auf ihn entfallenden Einzahlun-
gen und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25
sowie die Summe der Einzahlungen und der Auszah-
lungen und den Saldo daraus sowie die aus Vorjahren
übertragenen Haushaltsermächtigungen. 2Eine Dar-
stellung der Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1
Nrn. 1 bis 14 und Nrn. 26 und 27 richtet sich nach den
örtlichen Verhältnissen. 3Die Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen sind einzeln unter
Angabe der gesamten Investitionssummen, der bisher
bereit gestellten Haushaltsmittel und der benötigten
Verpflichtungsermächtigungen (§ 11) zu veranschlagen.

(6) Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Orga-
nisation produktorientiert gegliedert (Abs. 1 Satz 2),
ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Bud-
gets und die den einzelnen Budgets zugeordneten
Produktgruppen als Anlage beizufügen.

§ 5

Stellenplan

(1) 1Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr
erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur
vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art
und Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.
2Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeich-
nungen für Beamte festzusetzen. 3Stellen von Beam-
ten und nicht nur vorübergehend beschäftigten
Arbeitnehmern in Einrichtungen von Sondervermö-
gen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind
gesondert auszuweisen. 4Die Aufteilung der Stellen
auf die Teilhaushalte ist darzustellen.

(2) 1Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs-
und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für
das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres
besetzten Stellen anzugeben. 2Wesentliche Abwei-
chungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläu-
tern.

(3) 1Im Stellenplan sind Stellen als künftig wegfal-
lend (kw) zu bezeichnen, soweit sie in folgenden
Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt
werden. 2Stellen sind als künftig umzuwandeln zu
bezeichnen (ku), soweit sie in den folgenden Haus-
haltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrige-
ren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder in Stellen
anderer Art umgewandelt werden können.

(4) 1Die Stellen für Beamte dürfen nur innerhalb
der Gruppen des höheren, des gehobenen, des mittle-
ren und des einfachen Dienstes mit Beamten aus Stel-
len gleicher Art oder niedrigerer Besoldungsgruppen
besetzt werden. 2Stellen des Eingangsamtes einer
Laufbahn des höheren, gehobenen oder mittleren
Dienstes dürfen mit Beamten der nächstniedrigeren
Laufbahn besetzt werden, wenn diese die nach der
Laufbahnverordnung vorgeschriebene Bewährungs-
zeit oder Einführungszeit ableisten und die für die
Stelle vorgesehene Tätigkeit ausüben.

(5) 1Beamtenstellen dürfen mit mehreren teilzeit-
beschäftigten Beamten und Arbeitnehmerstellen mit
mehreren teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern ent-
sprechend dem Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung
besetzt werden. 2Soweit ein dienstliches Bedürfnis
besteht, dürfen freie Beamtenstellen vorübergehend
mit nichtbeamteten Kräften einer vergleichbaren
oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

(6) Dem Stellenplan sind

1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung
der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese
nicht dort ausgewiesen sind, und

2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der
Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubil-
denden und der Praktikanten

beizufügen.

§ 6

Vorbericht

1Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Ent-
wicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft
unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der
Aufgaben. 2Er soll eine durch Kennzahlen gestützte,
wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer vor-
aussichtlichen Entwicklung enthalten. 3Insbesondere
soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt
werden und welche Änderungen gegenüber dem
Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendun-
gen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Ver-
mögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme
der Kassenkredite, in den beiden dem Haushalts-
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jahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und
im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbe-
tragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergeb-
nis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr
folgenden drei Jahren entwickeln werden und in
welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des
Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und
welche Belastungen sich hieraus für die folgenden
Jahre ergeben,

5. in welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung
von Investitionen und Investitonsförderungsmaß-
nahmen eingesetzt werden,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushalts-
plan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zah-
lungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätig-
keit, der Finanzmittelbedarf, der Bestand an liqui-
den Mitteln, der Zahlungsmittelbestand und die
Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Ver-
gleich zu den letzten drei Jahren entwickeln wer-
den,

8. wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der
Kommunalunternehmen und der Unternehmen
mit einer über 50 v.H. liegenden eigenen Beteili-
gung in den dem Haushaltsjahr vorangehenden
beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im
Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird;
Entsprechendes gilt hinsichtlich der Finanzlage
der Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime
mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie der
Regiebetriebe, die ganz oder teilweise nach den
Vorschriften über die Wirtschaftsführung der
Eigenbetriebe geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO,
Art. 76 Abs. 6 LKrO, Art. 74 Abs. 6 BezO). Auf den
Beteiligungsbericht (Art. 94 Abs. 3 GO, Art. 82
Abs. 3 LKrO, Art. 80 Abs. 3 BezO) ist Bezug zu
nehmen.

§ 7

Haushaltssatzung für zwei Jahre

(1) 1Werden in der Haushaltssatzung Festsetzun-
gen für zwei Haushaltsjahre getroffen, sind im Haus-
haltsplan die Erträge und Aufwendungen, die Ein-
zahlungen und Auszahlungen und die Verpflich-
tungsermächtigungen für jedes der beiden Haus-
haltsjahre getrennt zu veranschlagen. 2Soweit es
unumgänglich ist, kann hierbei von Vorschriften über
die äußere Form des Haushaltsplans abgewichen
werden.

(2) Die Fortschreibung der Finanzplanung im
ersten Haushaltsjahr ist dem Gemeinderat (Kreistag,
Bezirkstag) vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres
vorzulegen.

(3) Anlagen nach § 1 Abs. 3 Nr. 7, die nach der Ver-
abschiedung eines Haushaltsplans nach Abs. 1
erstellt worden sind, müssen dem folgenden Haus-
haltsplan beigefügt werden.

§ 8

Nachtragshaushaltsplan

(1) Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erhebli-
chen Änderungen der Erträge und Aufwendungen
sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeit-
punkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet
oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhän-
genden Änderungen der Ziele und Kennzahlen ent-
halten.

(2) Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Ver-
pflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkun-
gen auf den mittelfristigen Finanzplan anzugeben;
die Übersicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 ist zu ergänzen.

§ 9

Mittelfristige Finanzplanung, Investitionsprogramm

(1) Der Finanzplan (Art. 70 GO, Art. 64 LKrO, 
Art. 62 BezO) besteht aus einer Übersicht über die
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des
Ergebnisses des Gesamthaushalts sowie einer Über-
sicht über die Entwicklung des Finanzmittelüber-
schusses oder Finanzmittelbedarfs aus laufender Ver-
waltungstätigkeit, der Investitionszuwendungen und
Investitionsbeiträge, der beabsichtigten Einzahlun-
gen aus der Veränderung von Vermögensgegenstän-
den und von Finanzanlagen sowie aus Rücklagen, der
Investitionsauszahlungen, der Tilgungen und der
Aufnahme von Krediten des Gesamtfinanzhaushalts.

(2) 1Der fünfjährigen Finanzplanung ist ein Inve-
stitionsprogramm zugrunde zu legen. 2Darin sind die
im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresab-
schnitten aufzunehmen. 3Jeder Jahresabschnitt soll
die fortzuführenden und neuen Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das
betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiederge-
ben. 4Unbedeutende Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen können zusammengefasst
werden. 5Ergeben sich bei der Aufstellung des Haus-
haltsplans wesentliche Änderungen für die folgenden
Jahre, so ist das Programm entsprechend fortzu-
schreiben. 6Das Investitionsprogramm soll mit den
Teilhaushalten verbunden werden.

(3) Bei der Aufstellung und Fortschreibung des
Finanzplans sollen die vom Staatsministerium des
Innern auf der Grundlage der Empfehlungen des
Finanzplanungsrats bekannt gegebenen Orientie-
rungsdaten berücksichtigt werden.

(4) Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre bei
Erträgen und Aufwendungen sowie bei Investitions-
auszahlungen und ihren Deckungsmöglichkeiten aus-
geglichen sein.

Abschnitt 2

Planungsgrundsätze

§ 10

Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer
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voraussichtlich im Haushaltsjahr wirtschaftlich ver-
ursachten Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen
in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich einge-
henden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen;
sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht erre-
chenbar sind.

(2) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und
Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt von-
einander zu veranschlagen, soweit in dieser Verord-
nung nichts anderes bestimmt ist.

(3) Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten
sind Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen
und Auszahlungen produktorientiert (§§ 2, 3 und 4)
zu veranschlagen.

(4) 1Für denselben Zweck sollen Aufwendungen
und Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im
Haushaltsplan veranschlagt werden. 2Wird aus-
nahmsweise anders verfahren, ist auf die Ansätze
gegenseitig zu verweisen.

(5) Die Ziele und Kennzahlen nach § 4 Abs. 3 bil-
den die Grundlage für die Erfolgskontrolle und
Steuerung der Haushaltswirtschaft.

§ 11

Verpflichtungsermächtigungen

(1) 1Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den
Teilhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschla-
gen. 2Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen
voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen
werden.

(2) 1Es kann erklärt werden, dass innerhalb eines
Produktbereichs einzelne Verpflichtungsermächti-
gungen auch für andere Investitionen und Investi-
tonsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen
werden können, wenn deren voraussichtliche Folge-
kosten (§ 12 Abs. 3 Nr. 3) nicht höher sind und der
Haushaltsausgleich künftiger Jahre nicht gefährdet
ist. 2Der in der Haushaltssatzung festgesetzte
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
darf nicht überschritten werden.

§ 12

Investitionen

(1) 1Bei Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken,
sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die
Auszahlungen für die gesamte Maßnahme anzugeben.
2Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen
Auszahlungen sind bei der mittelfristigen Finanzpla-
nung (§ 9) zu berücksichtigen.

(2) Bevor Investitionen von erheblicher finanziel-
ler Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehre-
ren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch
Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
und der Folgekosten die wirtschaftlichste Lösung
ermittelt werden.

(3) 1Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt
werden, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen

die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme,
des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen
ersichtlich sind. 2Den Unterlagen sind

1. Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter,

2. ein Terminplan mit Angaben der voraussichtlichen
Jahresraten und

3. eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maß-
nahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelas-
tungen (Folgekosten)

beizufügen.

(4) 1Ausnahmen von Abs. 3 sind zulässig, wenn es
im Einzelfall nicht möglich ist, die in Abs. 3 gefor-
derten Unterlagen rechtzeitig fertigzustellen, und aus
einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwach-
sen würde. 2Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in
den Erläuterungen zu begründen. 3Eine Kostenbe-
rechnung muss stets vorliegen. 4Die in Abs. 3 gefor-
derten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der
Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflich-
tungen dem Gemeinderat (Kreistag, Bezirkstag) zur
Beschlussfassung vorzulegen.

(5) 1Ausnahmen von Abs. 3 sind ferner bei Bau-
maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung
oder bei dringenden Instandsetzungen zulässig. 2Die
Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläute-
rungen zu begründen. 3Eine Kostenberechnung muss
stets vorliegen.

§ 13

Verfügungsmittel

1Im Ergebnishaushalt können in angemessener
Höhe Verfügungsmittel veranschlagt werden. 2Die
Ansätze dürfen nicht überschritten werden. 3Sie sind
nicht übertragbar und nicht deckungsfähig.

§ 14

Kosten- und Leistungsrechnung

1Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung
und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und
Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung für
alle Verwaltungsbereiche ist eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung zu führen. 2Die Ausgestaltung ist
nach den örtlichen Bedürfnissen durch Dienstanwei-
sung zu regeln. 3Die Kosten sind aus der Buch-
führung nachprüfbar herzuleiten.

§ 15

Durchlaufende Gelder, fremde Finanzmittel

Im Finanzhaushalt werden nicht veranschlagt,
sind aber in geeigneter Weise auszuweisen

1. durchlaufende Finanzmittel,

2. Finanzmittel, die auf Grund eines Gesetzes unmit-
telbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen
Aufgabenträgers eingenommen oder ausgegeben
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werden, einschließlich der zur Selbstbewirtschaf-
tung zugewiesenen Mittel,

3. Finanzmittel, die die Kasse des zur Übernahme der
Kosten endgültig verpflichteten Aufgabenträgers
oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem
zur Übernahme der Kosten endgültig verpflichte-
ten Aufgabenträger abrechnet, einnimmt oder aus-
gibt.

§ 16

Weitere Vorschriften für Erträge und Aufwendungen

(1) 1Abgaben, abgabenähnliche Entgelte und all-
gemeine Zuweisungen, die zurückzuzahlen oder zu
mindern sind, sind bei den Erträgen abzusetzen, auch
wenn sie sich auf Erträge der Vorjahre beziehen.
2Satz 1 gilt entsprechend für geleistete Umlagen, die
zurückgezahlt werden.

(2) 1Die Veranschlagung von Personalaufwendun-
gen richtet sich nach den im Haushaltsjahr voraus-
sichtlich besetzten Stellen. 2Die für den ersten Monat
des Haushaltsjahres vor dessen Beginn zu zahlenden
Beträge sind in die Veranschlagung einzubeziehen.
3Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen sind
grundsätzlich nach der Höhe der veranschlagten
Dienstbezüge auf die Teilhaushalte aufzuteilen.

(3) 1Interne Leistungen (§ 4 Abs. 4) sind in Höhe
der Selbstkosten in den Teilhaushalten zu verrechnen
(innere Verrechnungen), soweit das für eine Kosten-
und Leistungsrechnung (§ 14) erforderlich ist. 2Inne-
re Verrechnungen sind auf Ebene des Gesamthaus-
halts zu neutralisieren.

§ 17

Erläuterungen

(1) Es sind zu erläutern:

1. Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit
sie erheblich sind und von den bisherigen Ansät-
zen erheblich abweichen,

2. neue Investitions- und Investitionsförderungsmaß-
nahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist
bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige
Abwicklung darzulegen,

3. Notwendigkeit, Höhe und Deckungsfähigkeit der
Verpflichtungsermächtigungen,

4. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur
Erfüllung von Verträgen, die über ein Jahr hinaus
zu erheblichen Zahlungen verpflichten,

5. die von den Bediensteten aus Nebentätigkeiten
abzuführenden Beträge,

6. besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, z.B.
Sperrvermerke und Zweckbindungen,

7. Abschreibungen, soweit sie erheblich von den
planmäßigen Abschreibungen oder von den im
Vorjahr angewendeten Abschreibungssätzen ab-
weichen, und

8. Ausnahmen nach § 12 Abs. 4 und 5.

(2) Im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforder-
lich, zu erläutern.

(3) 1Die Erläuterungen können auch in einem Bei-
heft zum Haushaltsplan zusammengestellt werden.
2Im Haushaltsplan ist dann bei den einzelnen Haus-
haltsstellen auf das Beiheft zu verweisen.

Abschnitt 3

Deckungsgrundsätze

§ 18

Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur
Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaus-
halts und

2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt
zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaus-
halts.

§ 19

Zweckbindung

(1) 1Erträge sind auf die Verwendung für bestimm-
te Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies
aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. 2Sie kön-
nen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendun-
gen beschränkt werden,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft
oder Natur der Erträge ergibt oder

2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert
und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung
der Mittel erleichtert wird.

3Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entspre-
chende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) 1Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass
bestimmte Mehrerträge bestimmte Aufwendungsan-
sätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder bestimmte
Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze ver-
mindern. 2Ausgenommen hiervon sind Erträge aus
Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) Mehraufwendungen nach Abs. 1 und 2 gelten
nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(4) Abs. 1 und 3 gelten für Einzahlungen und Aus-
zahlungen entsprechend.

§ 20

Deckungsfähigkeit

(1) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu
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einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungs-
fähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes be-
stimmt wird. 2Die Inanspruchnahme der Deckungs-
fähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos
aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)
führen.

(2) 1Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht
nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können für gegensei-
tig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden,
wenn sie sachlich zusammenhängen. 2Abs. 1 Satz 2
gilt entsprechend. 3Zahlungsunwirksame Aufwendun-
gen dürfen nicht zugunsten von zahlungswirksamen
Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Ver-
pflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit
entsprechend.

(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Bud-
gets können zugunsten von Investitionsauszahlungen
des Budgets nach § 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 22 im Finanz-
haushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsbe-
rechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszah-
lungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze
erhöht werden.

§ 21

Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis
zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck
verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen
längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haus-
haltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in
seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen
werden kann.

(2) 1Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit  können ganz oder
teilweise für übertragbar erklärt werden, wenn die
Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgaben-
erfüllung fördert. 2Sie bleiben bis längstens ein Jahr
nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplan-
mäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushalts-
jahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht
geleistet worden sind.

(4) Für die Übertragung von Kreditermächtigun-
gen gilt Art. 71 Abs. 3 GO (Art. 65 Abs. 3 LKrO, 
Art. 63 Abs. 3 BezO).

(5) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund
rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben
die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung
von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und
die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis
zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck
verfügbar.

(6) Übertragungen von Haushaltsermächtigungen
sind zeitnah mit Angabe der Auswirkungen auf den
Ergebnis- und Finanzhaushalt darzustellen.

Abschnitt 4

Liquidität und Rücklagen

§ 22

Liquidität

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck
rechtzeitig verfügbar sein.

(2) 1Liquide Mittel, die für Auszahlungen im
Finanzhaushalt nicht benötigt werden, sind sicher
und ertragbringend anzulegen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2
GO, Art. 68 Abs. 2 Satz 2 LKrO, Art. 66 Abs. 2 Satz 2
BezO). 2Die Sicherheitsanforderungen, die Verwal-
tung der Geldanlagen und regelmäßige Berichts-
pflichten sind durch Dienstanweisung zu regeln.

(3) 1Die vorübergehende Verwendung liquider Mit-
tel aus angesammelten langfristigen Rückstellungen
für andere Zwecke ist im Anhang zum Jahresab-
schluss darzustellen. 2Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 23

Rücklagen

1Rücklagen sind nur die Allgemeine Rücklage
(Nettoposition), Rücklagen aus nicht ertragswirksam
aufzulösenden Zuwendungen und die Rücklage aus
Überschüssen des Ergebnishaushalts (Ergebnisrück-
lage). 2Die Rücklagen sind auf der Passivseite der
Bilanz unter dem Posten „Eigenkapital“ gesondert
auszuweisen.

Abschnitt 5

Haushaltsausgleich und Deckung von Fehlbeträgen

§ 24

Haushaltsausgleich

(1) 1Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr aus-
geglichen sein. 2Er ist ausgeglichen, wenn unter
Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbe-
trägen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen
der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der
Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

(2) Ein Jahresüberschuss, der nicht zum Ausgleich
eines vorgetragenen Jahresfehlbetrags benötigt wird,
ist der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rück-
lage zuzuführen.

(3) Ein Jahresfehlbetrag soll durch Verrechnung
mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen
werden.

(4) 1Soweit ein Ausgleich nach Abs. 3 nicht mög-
lich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. 2Ein
vorgetragener Jahresfehlbetrag ist spätestens nach
drei Jahren auszugleichen. 3Ein danach noch verblei-
bender Fehlbetrag ist vom Eigenkapital abzubuchen.

(5) Steht für die Deckung von Fehlbeträgen kein
Eigenkapital zur Verfügung, ist am Schluss der
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Bilanz auf der Aktivseite der Posten „Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

(6) Beim Finanzhaushalt ist zu gewährleisten, dass
die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der
Liquidität zur Finanzierung künftiger Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen sichergestellt
ist.

Abschnitt 6

Weitere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

§ 25

Überwachung der Erträge,
Einzahlungen und Forderungen

1Die Erträge und Einzahlungen sind vollständig zu
erfassen. 2Forderungen sind rechtzeitig einzuziehen;
der Einzug ist zu überwachen.

§ 26

Bewirtschaftung und Überwachung der
Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Die Haushaltsansätze sind so zu bewirtschaf-
ten, dass sie für die im Haushaltsjahr anfallenden
Aufwendungen und Auszahlungen ausreichen; sie
dürfen erst dann in Anspruch genommen werden,
wenn die Erfüllung der Aufgaben es erfordert.

(2) 1Ansätze für Auszahlungen des Finanzhaus-
halts dürfen nur in Anspruch genommen werden,
soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt wer-
den können. 2Dabei darf die Finanzierung anderer,
bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt
werden.

(3) 1Vor Beginn einer Maßnahme nach § 12 Abs. 3
und 4 soll bei Hochbauten ein Kostenanschlag nach
DIN 276 vorliegen. 2Bei anderen Baumaßnahmen soll
entsprechend verfahren werden.

(4) 1Vor Beginn einer Baumaßnahme nach § 12
Abs. 5 müssen bei Hochbauten mindestens eine gebil-
ligte Kostenberechnung nach DIN 276 und ein Bau-
zeitenplan vorliegen. 2Bei anderen Baumaßnahmen
ist entsprechend zu verfahren.

(5) 1Die Inanspruchnahme der Haushaltsansätze
einschließlich der über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen ist zu überwachen.
2Die bei den einzelnen Teilhaushalten und Budgets
noch zur Verfügung stehenden Mittel für Aufwen-
dungen und Auszahlungen müssen stets erkennbar
sein.

(6) Abs. 1 und 5 gelten für die Inanspruchnahme
von Verpflichtungsermächtigungen sinngemäß.

§ 27

Berichtspflicht

(1) Der Gemeinderat (Kreistag, Bezirkstag) ent-

scheidet über Zahl und Umfang der unterjährigen
Berichte.

(2) Der Gemeinderat (Kreistag, Bezirkstag) ist un-
verzüglich zu unterrichten, wenn

1. eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 28
verfügt worden ist,

2. sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von
Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich
verschlechtert, oder

3. erkennbar wird, dass sich die Gesamtauszahlun-
gen einer Maßnahme des Finanzhaushalts nicht
nur geringfügig erhöhen werden.

§ 28

Haushaltswirtschaftliche Sperre

Wenn die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen
oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert,
ist die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwen-
dungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächti-
gungen zu sperren.

§ 29

Vorläufige Rechnungsvorgänge

(1) Eine Auszahlung, die sich auf den Haushalt
bezieht, darf als sonstige Forderung nur behandelt
werden, wenn die Verpflichtung zur Leistung fest-
steht, die Deckung gewährleistet ist und die Zuord-
nung zu haushaltswirksamen Konten nicht oder noch
nicht möglich ist.

(2) Eine Einzahlung, die sich auf den Haushalt
bezieht, darf als sonstige Verbindlichkeit nur behan-
delt werden, wenn eine Zuordnung zu haushaltswirk-
samen Konten nicht oder noch nicht möglich ist.

§ 30

Vergabe von Aufträgen

(1) Der Vergabe von Aufträgen muss eine öffentli-
che Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die
Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine
beschränkte Ausschreibung oder freihändige Vergabe
rechtfertigen.

(2) Bei der Vergabe von Aufträgen und dem
Abschluss von Verträgen sind die vom Staatsministe-
rium des Innern im Einvernehmen mit dem Staatsmi-
nisterium der Finanzen bekannt gegebenen Vergabe-
grundsätze anzuwenden.

§ 31

Stundung, Niederschlagung und Erlass

(1) Für die Stundung, die Erhebung von Stun-
dungszinsen, die Niederschlagung und den Erlass von
Ansprüchen gelten die Bestimmungen der Abgaben-
ordnung (AO) entsprechend.
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(2) 1Die zuständige Dienststelle soll, wenn die Voll-
streckung eingeleitet ist, eine Stundung nur im
Benehmen mit der Kasse erteilen (§ 48). 2Im Übrigen
hat sie die Stundung der Kasse unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen. 3Die Kasse darf unbeschadet des 
§ 38 Abs. 2 Stundungen nicht gewähren.

§ 32

Kleinbeträge

1Es kann darauf verzichtet werden, Ansprüche von
weniger als zehn Euro geltend zu machen, wenn nicht
die Einziehung aus grundsätzlichen Erwägungen
geboten ist. 2Durch Dienstanweisung kann für
bestimmte Fälle Abweichendes bestimmt werden.
3Wenn nicht die Einziehung des vollen Betrags aus
grundsätzlichen Erwägungen geboten ist, können
Ansprüche auf volle Euro abgerundet werden. 4Mit
juristischen Personen des öffentlichen Rechts kann
im Fall der Gegenseitigkeit etwas anderes vereinbart
werden.

Abschnitt 7

Elektronische Kommunikation,
automatisierte Verfahren

§ 33

Elektronische Kommunikation,
automatisierte Verfahren

(1) Werden automatisierte Verfahren für die
Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflich-
tungen, die Buchführung, die Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs und die Aufbewahrung von Büchern
und Belegen eingesetzt, muss sichergestellt werden,
dass

1. geeignete, fachlich geprüfte Programme und von
der durch Dienstanweisung bestimmten Stelle
freigegebene Verfahren eingesetzt werden,

2. die Daten vollständig und richtig erfasst, einge-
geben, verarbeitet und ausgegeben werden,

3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer wann wel-
che Daten eingegeben oder verändert hat,

4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt
eingegriffen werden kann,

5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und
nicht unbefugt gelesen, genutzt oder verändert
werden können,

6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Auf-
bewahrungsfristen jederzeit in angemessener
Frist lesbar und maschinell auswertbar sind; § 69
Abs. 4 ist zu beachten,

7. die Unterlagen, die für den Nachweis der richti-
gen und vollständigen Ermittlung der Ansprüche
oder Zahlungsverpflichtungen sowie für die ord-
nungsgemäße Abwicklung der Buchführung und
des Zahlungsverkehrs erforderlich sind, ein-

schließlich eines Verzeichnisses über den Aufbau
der Datensätze und die Dokumentation der ein-
gesetzten Programme und Verfahren bis zum
Ablauf der Aufbewahrungsfrist verfügbar blei-
ben,

8. Berichtigungen der Daten protokolliert, nach-
vollziehbar dokumentiert und die Protokolle wie
Belege aufbewahrt werden,

9. elektronische Signaturen (§ 98 Nr. 21) mindestens
während der Dauer der Aufbewahrungsfristen
nachprüfbar sind,

10. die Aufgabenbereiche „Administration von
Informationssystemen und automatisierten Ver-
fahren“, die Fach- und Kassenaufgaben gegen-
einander abgegrenzt und die dafür Verantwortli-
chen bestimmt werden; die Aufgaben sollen nicht
von demselben Beschäftigten wahrgenommen
werden.

(2) Das Nähere über den Einsatz automatisierter
Verfahren, deren Sicherung und Kontrolle wird durch
Dienstanweisung geregelt.

Abschnitt 8

Kassenanordnungen

§ 34

Kassenanordnungen

(1) Schriftliche oder bei automatisierten Verfahren
auf elektronischem Weg übermittelte Anordnungen
(Kassenanordnungen) sind zu erteilen, wenn

1. Einzahlungen anzunehmen oder Auszahlungen zu
leisten und die damit verbundenen Buchungen
vorzunehmen sind (Zahlungsanordnung: Annah-
meanordnung oder Auszahlungsanordnung),

2. Buchungen vorzunehmen sind, die das Ergebnis in
den Büchern ändern und die sich nicht in Verbin-
dung mit einer Zahlung ergeben (Buchungsanord-
nung),

3. Gegenstände zur Verwahrung anzunehmen oder
verwahrte Gegenstände auszuliefern und die
damit verbundenen Buchungen vorzunehmen sind
(Einlieferungs- oder Auslieferungsanordnung).

(2) 1Die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen
(Anordnungsbefugnis), wird durch Dienstanweisung
geregelt; Form und Umfang der Befugnis sind dabei
mitzubestimmen. 2Die Namen und Unterschriften
der Beschäftigten, die Anordnungen erteilen dürfen,
Form und Umfang der Anordnungsbefugnis sowie
deren Wegfall sind außerdem der Kasse schriftlich
oder beim Einsatz elektronischer Verfahren in geeig-
neter Weise elektronisch mitzuteilen. 3Wer nach § 37
die sachliche und rechnerische Feststellung trifft, soll
nicht auch die Auszahlungsanordnung erteilen.

(3) Beschäftigte der Kasse dürfen keine Kassenan-
ordnungen erteilen, ausgenommen bei den in § 38
Abs. 2 genannten Aufgaben.
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§ 35

Zahlungsanordnungen

(1) 1Die Zahlungsanordnung muss enthalten

1. die Bezeichnung der Kasse, gegebenenfalls auch
der Zahlstelle, die die Einzahlung annehmen oder
die Auszahlung leisten soll,

2. den anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrag
in Ziffern und, soweit die Zahlungsanordnung
manuell erstellt wird, bei Euro-Beträgen ab 500
Euro auch in Buchstaben,

3. den Grund der Zahlung,

4. den Zahlungspflichtigen oder Empfangsberechtig-
ten,

5. den Fälligkeitstag,

6. die Buchungsstelle und das Haushaltsjahr,

7. die sachliche und rechnerische Feststellung nach 
§ 37 Abs. 1,

8. das Datum der Anordnung,

9. die Unterschrift des Anordnungsberechtigten.

2Bei automatisierten Verfahren kann die Unterschrift
des Anordnungsberechtigten durch eine elektroni-
sche Signatur (§ 98 Nr. 21) ersetzt werden.

(2) Ist die Feststellung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 7
nicht mit der Zahlungsanordnung verbunden, ist in
der Zahlungsanordnung zu bestätigen, dass sie vor-
liegt.

(3) Zahlungsanordnungen sind unverzüglich zu
erteilen, sobald die Verpflichtung zur Leistung, der
Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte, der
Betrag und die Fälligkeit feststehen.

(4) 1Auszahlungsanordnungen zulasten des Haus-
halts dürfen nur erteilt werden, wenn die haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. 2Das ist in
der Auszahlungsanordnung zu bestätigen.

§ 36

Allgemeine Zahlungsanordnungen

(1) 1Eine allgemeine Zahlungsanordnung kann
sich auf die Angaben nach § 35 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3,
6, 8 und 9 beschränken. 2Sie ist zulässig für

1. Einzahlungen, die dem Grunde nach häufig anfal-
len, auch wenn der Zahlungspflichtige oder der
Betrag vorher nicht feststehen,

2. regelmäßig wiederkehrende Auszahlungen, für die
der Zahlungsgrund und die Empfangsberechtig-
ten, nicht aber der Betrag für die einzelnen Fällig-
keitstermine feststehen,

3. geringfügige Auszahlungen, für die sofortige Bar-
zahlung üblich ist,

4. Auszahlungen für Gebühren, Zinsen und ähnliche
Kosten, die regelmäßig wiederkehrend bei der
Erledigung der Aufgaben der Kasse anfallen.

(2) Durch Dienstanweisung kann für Einzahlungen
und Auszahlungen, die nach Rechtsvorschriften oder
allgemeinen Tarifen erhoben werden, eine allgemeine
Zahlungsanordnung zugelassen werden, wenn ge-
währleistet ist, dass die Kasse rechtzeitig vor den
Fälligkeitstagen die Unterlagen über die anzuneh-
menden oder auszuzahlenden Beträge erhält.

§ 37

Sachliche und rechnerische Feststellung
von Kassenanordnungen

(1) 1Alle eine Buchung auslösenden Vorfälle, insbe-
sondere jeder Anspruch und jede Zahlungsverpflich-
tung sind auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen.
2Die Richtigkeit ist schriftlich oder durch eine elek-
tronische Signatur zu bescheinigen (sachliche und
rechnerische Feststellung). 3Die Feststellung nach
Satz 2 kann bei der maschinellen Ermittlung von
Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen mit Hilfe
automatisierter Verfahren in begründeten Ausnah-
mefällen in Abstimmung mit dem örtlichen Prü-
fungsorgan durch geeignete organisatorische und
technische Maßnahmen ersetzt werden; die Rechts-
aufsichtsbehörde ist zu informieren. 4In den Fällen
des § 46 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 und Abs. 3 entfällt eine
sachliche und rechnerische Feststellung.

(2) 1Bedarf es einer Annahmeanordnung oder Aus-
zahlungsanordnung im Sinn des § 35, ist die sachliche
und rechnerische Feststellung vor Erteilung der
Anordnung zu treffen. 2Sonst ist die Feststellung
nach Eingang oder Leistung der Zahlung unverzüg-
lich nachzuholen.

(3) 1Die Befugnis für die sachliche und rechneri-
sche Feststellung und deren Form wird durch Dienst-
anweisung geregelt. 2§ 34 Abs. 2 Satz 2 und § 38 Abs. 4
gelten entsprechend. 3Beschäftigten der Kasse darf
die Befugnis, abgesehen von den Fällen des § 46 Abs. 2
und 3, nur erteilt werden, wenn und soweit der Sach-
verhalt nur von ihnen beurteilt werden kann; § 34
Abs. 2 Satz 2 und § 38 Abs. 4 gelten entsprechend.

Abschnitt 9

Aufgaben und Organisation der Kasse

§ 38

Aufgaben der Kasse

(1) Zu den Kassengeschäften gehören

1. die Annahme der Einzahlungen und die Leistung
der Auszahlungen,

2. die Verwaltung der Kassenmittel,

3. die Verwahrung von Wertgegenständen,

4. die Buchführung einschließlich der Sammlung der
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Belege, soweit nicht eine andere Stelle damit
beauftragt ist.

(2) Der Kasse obliegen außerdem die Mahnung, die
Vollstreckung, die Festsetzung, Stundung, Nieder-
schlagung und der Erlass von Mahngebühren, Voll-
streckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen
und Säumniszuschläge), soweit in anderen Vorschrif-
ten nichts anderes bestimmt oder nicht eine andere
Stelle damit beauftragt ist.

(3) Der Kasse können weitere Aufgaben übertra-
gen werden, soweit Vorschriften dieser Verordnung
nicht entgegenstehen und die Erledigung der Aufga-
ben nach Abs. 1 und 2 nicht beeinträchtigt wird.

(4) Mit der Festsetzung, Stundung, Niederschla-
gung und dem Erlass von Mahngebühren, Voll-
streckungskosten und Nebenforderungen sollen nur
Beschäftigte der Kasse beauftragt werden, die nicht
selbst Einzahlungen annehmen oder Auszahlungen
leisten. 

§ 39

Einrichtung und Geschäftsgang der Kasse

(1) Die Kasse ist so einzurichten, dass

1. sie ihre Aufgaben ordnungsmäßig und wirtschaft-
lich erledigen kann,

2. für die Sicherheit der Beschäftigten gegen Über-
fälle angemessen gesorgt ist,

3. Datenverarbeitungseinrichtungen oder -systeme,
Automaten für den Zahlungsverkehr und andere
technische Hilfsmittel nicht unbefugt benutzt wer-
den können und

4. die Zahlungsmittel, die zu verwahrenden Wertge-
genstände, die Bücher und Belege sicher aufbe-
wahrt werden können.

(2) Zahlungsverkehr und Buchführung sollen nicht
von denselben Beschäftigten wahrgenommen werden.

(3) 1Überweisungsaufträge, Abbuchungsaufträge,
Einzugsermächtigungen und Schecks sind von zwei
Beschäftigten zu unterzeichnen. 2Beim Einsatz auto-
matisierter Verfahren können die Unterschriften
durch elektronische Signaturen (§ 98 Nr. 21) ersetzt
werden.

(4) 1Sendungen, die an die Kasse gerichtet sind,
sind ihr ungeöffnet zuzuleiten. 2Zahlungsmittel und
Wertsendungen, die bei einer anderen Dienststelle
eingehen, sind unverzüglich an die Kasse weiterzulei-
ten.

§ 40

Zahlstellen

1Zur Erledigung von Kassengeschäften können
Zahlstellen als Teile der Kasse eingerichtet werden;
ihnen können auch Aufgaben nach § 38 Abs. 2 und 3
übertragen werden. 2§ 38 Abs. 4 gilt entsprechend.
3Die Aufgaben der einzelnen Zahlstellen werden
durch Dienstanweisung geregelt.

§ 41

Handvorschüsse, Einnahmekassen und
Zahlungen mit Hilfe von Automaten

(1) 1Zur Leistung geringfügiger Zahlungen oder
als Wechselgeld können einzelnen Organisationsein-
heiten oder einzelnen Beschäftigten Handvorschüsse
in bar, mittels Geldkarte oder bargeldlos über ein
Girokonto der Kommune gewährt werden. 2Wenn
kein kürzerer Zeitraum bestimmt wird, ist über die
Handvorschüsse monatlich, spätestens zum Jahres-
abschluss abzurechnen. 3Die erforderlichen Maßnah-
men für die ordnungsmäßige Verwaltung der Hand-
vorschüsse werden durch Dienstanweisung geregelt.

(2) 1Für die Annahme von Zahlungen können Ein-
nahmekassen (Geldannahmestellen) errichtet wer-
den. 2Für Einnahmekassen gelten die Regelungen für
Handvorschüsse sinngemäß.

(3) 1Wenn Zahlungen mit Hilfe von Automaten
angenommen werden, ist wöchentlich abzurechnen.
2Im Übrigen gelten Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 42

Weitere Kassengeschäfte

(1) Die Kasse soll die Aufgaben der Sonderkassen
und der gesonderten Kassen miterledigen.

(2) 1Die Kasse darf Aufgaben nach § 38 Abs. 1 und 2
für andere (fremde Kassengeschäfte) nur erledigen,
wenn dies durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes bestimmt oder durch Dienstanweisung angeord-
net ist. 2Eine solche Anordnung ist nur zulässig, wenn
sie im Interesse der Gebietskörperschaft liegt und ge-
währleistet ist, dass die fremden Kassengeschäfte bei
der Prüfung der Kasse mitgeprüft werden können.

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für
die Erledigung fremder Kassengeschäfte entspre-
chend, soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund
eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist.

Abschnitt 10

Zahlungsverkehr

§ 43

Allgemeines

(1) Der Zahlungsverkehr ist nach Möglichkeit
unbar abzuwickeln.

(2) 1Zahlungsmittel dürfen nur in den Räumen der
Kasse und nur von den damit beauftragten Beschäf-
tigten angenommen oder ausgehändigt werden.
2Außerhalb dieser Räume dürfen Zahlungsmittel nur
von dazu besonders ermächtigten Personen oder mit
Hilfe von Automaten angenommen oder ausgehän-
digt werden. 3Die ermächtigten Personen können mit
einem Wechselgeldvorschuss ausgestattet werden.

(3) Die Kasse darf einem Beschäftigten der
Gebietskörperschaft keine Zahlungsmittel zur Wei-
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tergabe an andere aushändigen, es sei denn, dass die
Weitergabe der Zahlungsmittel zum Dienstauftrag
des Beschäftigten gehört oder er die Zahlungsmittel
als gesetzlicher Vertreter oder als Bevollmächtigter in
Empfang nehmen kann.

§ 44

Geldkarten, Debitkarten, Kreditkarten,
Schecks und Wechsel

(1) Neben den gesetzlichen Zahlungsmitteln dür-
fen Einzahlungen mittels Geldkarten, Debitkarten,
Kreditkarten oder Schecks entgegengenommen wer-
den.

(2) 1Wechsel dürfen nur als Sicherheit entgegenge-
nommen werden. 2Auszahlungen dürfen nicht durch
Wechsel geleistet werden.

(3) 1Die Entgegennahme von Schecks und Wech-
seln ist in geeigneter Weise zu überwachen. 2Von der
Führung eines Scheck- und Wechselüberwachungs-
buchs kann abgesehen werden, wenn die für die
Nachverfolgung wesentlichen Angaben auf andere
Weise festgehalten sind, die Verbindung mit der
Buchführung hergestellt werden kann und die
Abwicklung überwacht wird.

(4) Auszahlungen sollen nicht mittels Debit- oder
Kreditkarten geleistet werden.

(5) Welche Einzahlungen und Auszahlungen mit-
tels Geld-, Debit- oder Kreditkarten angenommen
oder geleistet werden dürfen, wird durch Dienstan-
weisung geregelt.

§ 45

Erfordernis der Kassenanordnung

(1) Die Kasse darf, wenn in dieser Verordnung
nichts anderes bestimmt ist, nur auf Grund einer
schriftlichen oder bei automatisierten Verfahren auf
elektronischem Weg übermittelten Anordnung (Kas-
senanordnung) die in § 34 Abs. 1 genannten Kassen-
geschäfte erledigen.

(2) Sie darf Kassenanordnungen, die in der Form
nicht den Vorschriften entsprechen oder die sonst zu
Bedenken Anlass geben, erst ausführen, wenn die
anordnende Stelle die Anordnung berichtigt hat oder
sie aufrechterhält.

§ 46

Ausnahmen vom Erfordernis der Kassenanordnung

(1) 1Ist für die Kasse zu erkennen, dass sie emp-
fangsberechtigt ist, hat sie Einzahlungen auch ohne
Annahmeanordnung anzunehmen und zu buchen. 2Die
Annahmeanordnung ist unverzüglich einzuholen.

(2) 1Ohne Annahmeanordnung dürfen angenom-
men und gebucht werden

1. Kassenmittel, die die Kasse von einer anderen
Stelle für Auszahlungen für Rechnung dieser Stelle
erhält,

2. Einzahlungen, die irrtümlich bei der Kasse einge-
zahlt und nach Abs. 3 Nr. 2 zurückgezahlt oder
weitergeleitet werden,

3. Einzahlungen, die die Kasse nach § 38 Abs. 2
selbst festsetzt.

2In den Fällen des § 37 Abs. 1 Satz 3 kann die Annah-
meanordnung entfallen. 

(3) Ohne Auszahlungsanordnung dürfen ausge-
zahlt und gebucht werden

1. die an eine andere Stelle abzuführenden Mittel, die
für deren Rechnung angenommen wurden,

2. irrtümlich eingezahlte Beträge, die an den Einzah-
ler zurückgezahlt oder an den Empfangsberechtig-
ten weitergeleitet werden.

§ 47

Einzahlungsquittung

(1) 1Die Kasse hat über jede Einzahlung, die durch
Übergabe von Zahlungsmitteln entrichtet wird, dem
Einzahler eine Quittung zu erteilen. 2Davon ausge-
nommen sind Einzahlungen, die den Gegenwert für
verkaufte Wertzeichen, geldwerte Drucksachen oder
andere durch Dienstanweisung bestimmte gering-
wertige Waren oder Dienstleistungen darstellen.
3Über sonstige Einzahlungen hat die Kasse nur auf
Verlangen Quittungen zu erteilen; dabei ist der Zah-
lungsweg anzugeben.

(2) 1Wird die Einzahlung durch Übergabe eines
Schecks bewirkt, ist das in der Quittung anzugeben.
2In diesem Fall hat die Quittung den Vermerk „Ein-
gang vorbehalten“ zu enthalten.

(3) 1Die Form der Quittung und die Befugnis zu
ihrer Erteilung wird durch Dienstanweisung geregelt.
2Die Regelung muss den Anforderungen an einen
sicheren Zahlungsverkehr genügen.

§ 48

Verfahren bei zwangsweiser Einziehung

1Gehen Einzahlungen nicht rechtzeitig ein und
sind sie erfolglos angemahnt, so hat die Kasse unver-
züglich die Vollstreckung einzuleiten oder zu veran-
lassen. 2Sie kann hiervon zunächst absehen, wenn zu
erkennen ist, dass

1. die Vollziehung des der Annahmeanordnung
zugrunde liegenden Bescheids ausgesetzt wird,

2. eine Stundung, Niederschlagung oder ein Erlass in
Betracht kommt.

3In diesen Fällen hat sie unverzüglich die Entschei-
dung der zuständigen Dienststelle herbeizuführen.

§ 49

Auszahlungen

(1) 1Die Kasse hat die Auszahlungen zu den Fällig-
keitstagen zu leisten. 2Sie soll Forderungen des Emp-
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fangsberechtigten gegen eigene Forderungen auf-
rechnen.

(2) Auszahlungen für Rechnung einer anderen
Stelle sollen nur insoweit geleistet werden, als Kas-
senmittel aus Einzahlungen für diese Stelle oder aus
deren Beständen zur Verfügung stehen.

§ 50

Dauerauftrags- und Lastschrifteinzugsverfahren

1Die Kasse kann angewiesen werden, ein Kreditin-
stitut zu beauftragen oder einen Empfangsberechtig-
ten zu ermächtigen, Forderungen bestimmter Art
vom Konto der Kasse abzubuchen (Dauerauftrags-
verfahren) oder abbuchen zu lassen (Lastschriftein-
zugsverfahren). 2Eine solche Anweisung darf der
Kasse nur erteilt werden, wenn

1. zu erwarten ist, dass der Empfangsberechtigte
ordnungsmäßig mit der Kasse abrechnet,

2. die Forderungen des Empfangsberechtigten zeit-
lich und der Höhe nach abzuschätzen sind und

3. gewährleistet ist, dass das Kreditinstitut den im
Lastschrifteinzugsverfahren abgebuchten Betrag
auf dem Konto der Kasse wieder gutschreibt, wenn
die Kasse in angemessener Frist der Abbuchung
widerspricht.

3Von der Voraussetzung nach Satz 2 Nr. 3 kann abge-
sehen werden, wenn der Empfangsberechtigte eine
juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

§ 51

Auszahlungsnachweise

(1) 1Die Kasse darf nur gegen Quittung bar aus-
zahlen. 2Der Kassenverwalter kann einen anderen
Nachweis zulassen, wenn dem Empfänger die Aus-
stellung einer Quittung nicht möglich ist oder nicht
zugemutet werden kann. 3In diesen Fällen ist die
Auszahlung durch einen bei der Auszahlung anwe-
senden Zeugen zu bescheinigen.

(2) 1Bei unbaren Auszahlungen ist auf der Auszah-
lungsanordnung oder auf einem besonderen Beleg zu
bescheinigen oder innerhalb des automatisierten Ver-
fahrens zu dokumentieren, an welchem Tag und auf
welchem Weg die Zahlung geleistet worden ist. 2Falls
eine Auszahlungsanordnung nicht vorgeschrieben
oder nach § 36 allgemein erteilt ist, kann die Beschei-
nigung auch auf der sachlichen und rechnerischen
Feststellung nach § 37 Abs. 1 erfolgen. 3Statt dieser
Bescheinigung der Kasse kann auch eine Bescheini-
gung des Kreditinstituts über die Zahlung mit dem
Beleg verbunden werden.

§ 52

Besorgung des Zahlungsverkehrs durch
Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung

(1) Wird der Zahlungsverkehr ganz oder zum Teil
durch eine Stelle außerhalb der eigenen Verwaltung
besorgt, muss insbesondere gewährleistet sein, dass

1. Zahlungsanordnungen vor Übersendung an die
erledigende Stelle registriert werden, wenn sie
nicht auf andere Weise erfasst sind,

2. die Zahlungsanordnungen an die beauftragte Stel-
le nicht unbefugt geändert werden können,

3. die beauftragte Stelle

a) mindestens monatlich mit der Kasse abrechnet,
wenn nicht eine unmittelbare Abrechnung mit
einer anderen Stelle angeordnet ist,

b) die Auszahlungsnachweise für die einzelnen
Auszahlungen der Kasse als Belege überlässt
oder ihr schriftlich bestätigt, dass die Zahlun-
gen auftragsgemäß geleistet worden sind; im
letzteren Fall müssen die Auszahlungsnachweise
von der beauftragten Stelle nach § 67 Abs. 2
und § 69 Abs. 2 geordnet und aufbewahrt und
für Prüfungen bereitgestellt werden,

c) Angelegenheiten, die ihr durch die Erledigung
der Kassengeschäfte zur Kenntnis gelangen,
nicht unbefugt verwertet oder weitergibt,

d) im Fall eines Verschuldens für Schäden eintritt,

4. den für die Kasse zuständigen Prüfungsorganen
Gelegenheit gegeben wird, sich von der ordnungs-
mäßigen Abwicklung des Zahlungsverkehrs an Ort
und Stelle zu vergewissern.

(2) 1Die beauftragte Stelle muss ihre Nachweise
nach Maßgabe der §§ 61 ff. führen. 2Die Kasse hat die
von der beauftragten Stelle angenommenen Einzah-
lungen oder geleisteten Auszahlungen zusammenge-
fasst in ihre Bücher zu übernehmen und am Tag zu
buchen, an dem die beauftragte Stelle mit der Kasse
abrechnet.

Abschnitt 11

Verwaltung der Kassenmittel,
der Wertgegenstände und anderer Gegenstände

§ 53

Verwaltung der Kassenmittel

(1) 1Die Kasse hat darauf zu achten, dass die für
die Auszahlungen erforderlichen Kassenmittel recht-
zeitig verfügbar sind (Liquiditätsplanung). 2Der
Bestand an Bargeld und die Guthaben auf den für
den Zahlungsverkehr bei Kreditinstituten errichteten
Konten sind auf den für Zahlungen notwendigen
Umfang zu beschränken. 3Vorübergehend nicht benö-
tigte Kassenmittel sind so anzulegen, dass sie bei Be-
darf verfügbar sind. 4Die Bewirtschaftung des Kas-
senbestands wird durch Dienstanweisung geregelt.

(2) Die anordnenden Stellen haben die Kasse
unverzüglich zu unterrichten, wenn mit größeren
Ein- oder Auszahlungen zu rechnen ist.

(3) 1Soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur
Verfügung stehen, können zur Sicherung der Liqui-
dität Kassenkredite aufgenommen werden. 2Sobald
Kassenkredite erforderlich sind, hat der Kassenver-
walter dem hierfür zuständigen Vorgesetzten so
rechtzeitig Mitteilung zu machen, dass er für eine
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fristgemäße Bereitstellung der Mittel sorgen kann.
3Der Kassenverwalter hat darauf hinzuwirken, dass
die Kassenkredite bald abgewickelt werden können.

§ 54

Aufbewahrung und Beförderung
von Zahlungsmitteln

(1) 1Zahlungsmittel und Vordrucke für Schecks
und Überweisungsaufträge sind sicher aufzubewah-
ren. 2Durch Dienstanweisung wird bestimmt, welche
Sicherheitsvorkehrungen für die Aufbewahrung
sowie für die Beförderung von Zahlungsmitteln zu
treffen sind.

(2) Die Kasse darf Zahlungsmittel, die nicht zum
Kassenbestand gehören, und Gegenstände, die ihr
nicht zur Verwahrung zugewiesen sind, nicht im Kas-
senbehälter aufbewahren.

§ 55

Verwahrung von Wertgegenständen

(1) 1Urkunden, die Vermögensrechte verbriefen
oder nachweisen, sind von der Kasse zu verwahren.
2Das gleiche gilt für Kostenmarken, andere Wertzei-
chen mit Ausnahme von Postwertzeichen und für
geldwerte Drucksachen, die nach § 47 Abs. 1 Satz 2
ohne Quittung abgegeben werden. 3Wertpapiere sol-
len einem Kreditinstitut gegen Depotschein zur Ver-
wahrung und Verwaltung übergeben werden.

(2) 1Über die Annahme und Auslieferung der zu
verwahrenden Wertgegenstände ist Buch zu führen.
2Die Annahme und Auslieferung sind zu quittieren.
3§ 43 Abs. 2 und 3, § 54 Abs. 1, §§ 57 und 58 gelten
entsprechend.

(3) Verwahrt die Kasse Wertpapiere, hat sie die
Auslosung und Kündigung sowie die Zinstermine zu
überwachen und die sonstigen Aufgaben des Verwah-
rers nach dem Depotgesetz wahrzunehmen.

(4) Durch Dienstanweisung kann eine andere
Dienststelle mit der Verwahrung und Buchführung
beauftragt werden.

§ 56

Verwahrung von anderen Gegenständen

1Andere Gegenstände, die der Gebietskörperschaft
gehören oder von ihr zu verwahren sind, können in
geeigneten Fällen der Kasse zur Verwahrung zuge-
wiesen werden. 2§ 38 Abs. 3 und § 55 Abs. 2 gelten
entsprechend.

Abschnitt 12

Buchführung, Inventur, Inventar

§ 57

Grundsätze für die Buchführung

(1) Die Buchführung hat

1. die Aufstellung des Jahresabschlusses und die
Durchführung des Planvergleichs zu ermöglichen,

2. die Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen
Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zu ermöglichen
und

3. Informationen für den Haushaltsvollzug und für
die künftige Haushaltsplanung bereitzustellen.

(2) 1Zur Erfüllung der in Abs. 1 genannten Zwecke
sind Bücher zu führen, in denen

1. alle Vorgänge, die zu einer Änderung der Höhe
oder der Zusammensetzung des Vermögens, des
Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellun-
gen oder der Verbindlichkeiten führen,

2. alle Aufwendungen und Erträge,

3. alle Ein- und Auszahlungen und

4. die sonstigen, wirtschaftlichen Vorgänge, insbe-
sondere durchlaufende Finanzmittel,

nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger kommuna-
ler Buchführung aufgezeichnet werden. 2Die Buch-
führung muss so beschaffen sein, dass sie einem sach-
verständigen Dritten innerhalb angemessener Zeit
einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über
die wirtschaftliche Lage vermitteln kann. 3Die Ge-
schäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und
Abwicklung verfolgen lassen.

(3) Die Buchführung muss ordnungsmäßig, sicher
und wirtschaftlich sein.

(4) Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen
vollständig, richtig, klar, übersichtlich und nachprüf-
bar sein; sie sind zeitnah vorzunehmen.

§ 58

Form und Sicherung der Bücher

(1) 1Die Bücher können mit Hilfe automatisierter
Verfahren oder in visuell lesbarer Form (gebunden,
geheftet, in Loseblatt- oder Karteiform) geführt wer-
den. 2Durch Dienstanweisung wird die Form der
Buchführung und die Sicherung des Buchungsver-
fahrens geregelt. 3Die Bücher sind durch geeignete
Maßnahmen gegen Verlust, Wegnahme und Verände-
rungen zu schützen.

(2) 1Bei visuell lesbarer Buchführung sind die Ein-
tragungen urkundenecht vorzunehmen. 2Sie dürfen
nur zur Berichtigung von Schreib- und Rechenfeh-
lern und sonstigen offensichtlichen Unrichtigkeiten
geändert werden. 3Änderungen müssen so vorgenom-
men werden, dass die ursprüngliche Eintragung les-
bar bleibt.

§ 59

Besorgung der Buchführung durch Stellen
außerhalb der eigenen Verwaltung

1Wird die Buchführung ganz oder zum Teil von
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Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung besorgt,
muss insbesondere gewährleistet sein, dass

1. die Belege vor der Übersendung an die beauftragte
Stelle registriert werden,

2. die für die Kasse zuständigen Prüfungsorgane sich
von der ordnungsmäßigen Erledigung der Buchun-
gen vergewissern können,

3. der Kasse rechtzeitig die erforderlichen Ergebnisse
übermittelt werden.

2Im Übrigen gilt § 33 Abs. 1 entsprechend.

§ 60

Zeitlicher und sachlicher Nachweis der Buchung

(1) Sämtliche buchführungspflichtigen Vorgänge
müssen in zeitlicher und sachlicher Hinsicht nach-
weisbar sein.

(2) Die eingerichteten Konten sind in einem Kon-
tenplan aufzuführen, die den Produktgruppen zuge-
ordneten Produkte in einem Produktplan.

(3) Die Buchführung muss Auswertungen nach der
Haushaltsgliederung, nach dem vom Staatsministeri-
um des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen-
plan, nach der sachlichen Ordnung sowie in zeitlicher
Ordnung zulassen.

§ 61

Zeitlicher Nachweis

(1) 1Die Vorgänge sind einzeln und getrennt von-
einander oder nach Abs. 2 in Summen zusammenge-
fasst zu buchen. 2Die Buchung umfasst mindestens

1. die laufende Nummer,

2. den Buchungstag,

3. einen Hinweis, der die Verbindung mit dem sachli-
chen Nachweis (§ 63 Abs. 3) herstellt,

4. den Betrag.

3Gebuchte Beträge dürfen nach dem Tagesabgleich
nicht mehr geändert werden.

(2) 1Es können mehrere Beträge auf Grund von
Zusammenstellungen von Belegen zusammengefasst
gebucht werden. 2Die Zusammenstellungen sind als
Belege zum zeitlichen Nachweis aufzubewahren.

§ 62

Buchungstag der Einzahlungen und Auszahlungen

(1) Einzahlungen sind zeitlich zu buchen bei

1. unbaren Zahlungen am Tag, an dem die Kasse von
der Gutschrift Kenntnis erhält oder ein übersand-
ter Scheck bei ihr eingeht,

2. Barzahlungen am Tag des Eingangs der Zahlungs-
mittel,

3. Aufrechnungen am Tag, an dem die Aufrechnungs-
erklärung der Kasse bekannt wird,

4. den von Gelderhebern erhobenen Einzahlungen
am Tag, an dem der Gelderheber mit der Kasse
abrechnet.

(2) Auszahlungen sind zeitlich zu buchen bei

1. unbaren Zahlungen am Tag der Hingabe des Auf-
trags an das Kreditinstitut oder der Übersendung
eines Schecks oder bei Abbuchungen im Last-
schrifteinzugsverfahren am Tag, an dem die Kasse
von der Abbuchung Kenntnis erhält,

2. Barzahlungen am Tag der Übergabe oder Übersen-
dung von Bargeld oder der Übergabe von Schecks,

3. Aufrechnungen am Tag, an dem die Einzahlungs-
buchung vorgenommen wird.

(3) 1Wird im automatisierten Verfahren gebucht,
können die Buchungen auch nach den in Abs. 1 und 2
genannten Tagen vorgenommen werden. 2Sie sind
unverzüglich und stets unter dem Datum vorzuneh-
men, das sich aus Abs. 1 und 2 ergibt.

§ 63

Sachlicher Nachweis

(1) 1Im sachlichen Nachweis sind die Vorgänge
nach der Ordnung des Jahresabschlusses zu buchen.
2Der sachliche Nachweis enthält die für die Aufstel-
lung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und
der Vermögensrechnung erforderlichen Sachkonten.

(2) Die Ordnung für die Buchung wird durch Dienst-
anweisung bestimmt, soweit das Staatsministerium
des Innern keine verbindlichen Muster bekannt gege-
ben hat.

(3) Der sachliche Nachweis umfasst mindestens

1. die Belegnummer,

2. den Buchungstag,

3. einen Hinweis, der die Verbindung mit dem zeitli-
chen Nachweis (§ 61 Abs. 1) und dem Gegenkonto
herstellt,

4. den Betrag.

§ 64

Buchungen im sachlichen Nachweis

Die Geschäftsvorfälle sind auf Grund der Kassen-
anordnung oder der sachlichen und rechnerischen
Feststellung nach §  37 Abs. 1 zu buchen.

§ 65

Weitere Nachweise

(1) 1Über den Bestand und die Veränderungen auf
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den für den Zahlungsverkehr bei den Kreditinstitu-
ten eingerichteten Konten der Kasse sind Nachweise
zu führen, die eine vollständige und zeitnahe Über-
wachung zulassen (§ 68). 2Die Nachweise können für
mehrere Jahre geführt werden.

(2) Durch Dienstanweisung wird bestimmt, welche
weiteren Nachweise geführt werden.

§ 66

Absetzungen von Einzahlungen und Auszahlungen

Für Abgaben, abgabeähnliche Entgelte und allge-
meine Zuweisungen ist § 16 Abs. 1 auch bei der
Buchung anzuwenden.

§ 67

Belege

(1) 1Die Buchungen müssen durch Kassenanord-
nungen und Auszahlungsnachweise, ferner durch
Unterlagen, aus denen sich der Grund der Buchung
ergibt (begründende Unterlagen), belegt sein. 2In den
Fällen der §§ 36, 46 Abs. 2 Nr. 3 und § 50 tritt an die
Stelle der Zahlungsanordnung nach § 35 die Bestäti-
gung, dass die sachliche und rechnerische Feststel-
lung vorliegt (§ 37 Abs. 2 Satz 2).

(2) 1Soweit Bücher mit Hilfe automatisierter Ver-
fahren im Sinn von § 33 Abs. 1 geführt werden, kön-
nen begründende Unterlagen entweder auf geeignete,
dauerhafte, nicht veränderbare elektronische Spei-
chermedien oder auf Bildträger übernommen wer-
den. 2Die nicht mehr benötigten Unterlagen sollen
nicht vor Abschluss der örtlichen Prüfung der Jah-
resrechnung vernichtet werden. 3Der Zeitpunkt für
die Vernichtung ist in Abstimmung mit der Kasse und
dem örtlichen Rechnungsprüfungsorgan festzulegen.

(3) Die Kassenanordnungen und die Auszahlungs-
nachweise sind nach dem sachlichen Nachweis (§ 63)
zu ordnen, soweit nicht auf andere Weise sicherge-
stellt ist, dass zeitnah darauf zugegriffen werden
kann.

(4) Bei der Übernahme von Belegen auf Speicher-
medien oder auf Bildträger muss sichergestellt wer-
den, dass die Belege nach der zeitlichen und sachli-
chen Buchung ausgewertet werden können und die
Wiedergabe und die Daten mit den empfangenen
Unterlagen und Buchungsbelegen bildlich und mit
den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen,
wenn sie lesbar gemacht werden.

§ 68

Tagesabgleich

(1) 1Die Kasse hat die Finanzmittelkonten am
Schluss des Buchungstages (§ 62) oder vor Buchungs-
beginn des folgenden Buchungstages mit den Bank-
konten und dem Bestand an Zahlungsmitteln abzu-
gleichen. 2Am Ende des Haushaltsjahres sind sie für
die Aufstellung des Jahresabschlusses abzuschließen
und der Bestand an Finanzmitteln ist festzustellen.
3Die Eintragungen sind von den an den Ermittlungen
beteiligten Beschäftigten und vom Kassenverwalter
oder einem von ihm Beauftragten zu unterschreiben.

4Erfolgt die Buchführung in einem automatisierten
Verfahren, können anstelle des Tagesabgleichs nach
Satz 1 der buchmäßige Barkassenbestand und der
Bestand aus den Kontennachweis (§ 65 Abs. 1) ermit-
telt und dem Bestand an Zahlungsmitteln sowie dem
Bestand auf den für den Zahlungsverkehr bei Kredit-
instituten errichteten Konten gegenübergestellt wer-
den.

(2) Bei Kassen mit geringem Zahlungsverkehr
kann durch Dienstanweisung zugelassen werden,
dass nur ein wöchentlicher Abgleich vorgenommen
wird.

(3) 1Unstimmigkeiten, die sich beim Abgleich erge-
ben, sind unverzüglich aufzuklären. 2Der Kassenver-
walter hat seinem Vorgesetzten in erheblichen Fällen
von dem Kassenfehlbetrag unverzüglich Kenntnis zu
geben. 3Kassenfehlbeträge und -überschüsse sind auf
besonderen Sachkonten zu buchen.4Sind sie am Ende
des Haushaltsjahres nicht aufgeklärt, sind die Kon-
ten erfolgswirksam abzuschließen.

§ 69

Aufbewahrung der Abschlüsse,
der Bücher und Belege, Aufbewahrungsfristen

(1) 1Die Bücher und Belege sind sicher und geord-
net aufzubewahren. 2Begründende Unterlagen sind
dann zu den Belegen zu nehmen, wenn sie nicht bei
den anordnenden Stellen aufbewahrt werden.

(2) 1Der Jahresabschluss und der konsolidierte
Gesamtabschluss sind dauernd aufzubewahren; bei
automatisierten Verfahren auch in ausgedruckter
Form. 2Die Bücher sind zehn Jahre, die Belege sechs
Jahre aufzubewahren. 3§ 147 Abs. 3 AO bleibt unbe-
rührt. 4Die Fristen beginnen am 1. Januar des der
Aufstellung des Jahresabschlusses folgenden Haus-
haltsjahres und enden frühestens sechs Monate nach
der Beschlussfassung über die Entlastung. 5Ergeben
sich Zahlungsgrund und Zahlungspflichtige oder
Empfangsberechtigte nicht aus den Büchern, sind die
Belege so lange wie die Bücher aufzubewahren. 6Gut-
schriften und Lastschriften der Kreditinstitute sind
wie Belege aufzubewahren.

(3) Werden Bücher in visuell lesbarer Form
geführt, können diese und die Belege nach Abschluss
der überörtlichen Prüfung auf elektronischen Spei-
chermedien oder auf Bildträgern aufbewahrt werden.

(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen
Bücher und Belege gespeichert sind, geändert oder
abgelöst, muss die maschinelle Auswertung der
gespeicherten Daten innerhalb der Aufbewahrungs-
fristen auch mit den geänderten oder neuen Verfah-
ren oder durch ein anderes System gewährleistet sein.

§ 70

Inventur, Inventar

(1) 1Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit
einer Rechungsführung nach den Regeln der doppel-
ten kommunalen Buchführung und danach für den
Schluss eines jeden Haushaltsjahres sind Anlagever-
mögen, Umlaufvermögen, Sonderposten, Rückstel-
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lungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgren-
zungsposten zu erfassen (Inventur), genau zu ver-
zeichnen und mit ihrem Wert anzugeben (Inventar).
2Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine
körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit in
dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 3Das
Inventar ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen
Geschäftsgang entsprechenden Zeit aufzustellen.

(2) 1Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö-
gens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können,
wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamt-
wert von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer
gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden
Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner
Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung
nur geringen Veränderungen unterliegt. 2Jedoch ist in
der Regel alle drei Jahre eine körperliche Bestands-
aufnahme durchzuführen.

(3) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorrats-
vermögens sowie andere gleichartige oder annähernd
gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und
Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammen-
gefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert
angesetzt werden.

(4) Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur
sind so zu dokumentieren, dass sie für sachverständige
Dritte nachvollziehbar sind.

§ 71

Inventurvereinfachungsverfahren

(1) 1Bei der Aufstellung des Inventars darf der
Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge
und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-
statistischer Methoden auf Grund von Stichproben
ermittelt werden. 2Das Verfahren muss den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger kommunaler Buchführung
entsprechen. 3Der Aussagewert des auf diese Weise
aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines
auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme
aufgestellten Inventars gleichkommen.

(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den
Schluss eines Haushaltsjahres bedarf es einer körper-
lichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände
für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung
eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger kommuna-
ler Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens
gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegen-
stände nach Art, Menge und Wert auch ohne die kör-
perliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt
festgestellt werden kann.

(3) In dem Inventar für den Schluss eines Haus-
haltsjahres brauchen Vermögensgegenstände nicht
verzeichnet zu werden, wenn

1. ihr Bestand auf Grund einer körperlichen Bestands-
aufnahme oder auf Grund eines nach Abs. 2 zuläs-
sigen anderen Verfahrens nach Art, Menge und
Wert in einem besonderen Inventar verzeichnet ist,
das für einen Tag innerhalb der letzten drei Monate
vor oder der ersten beiden Monate nach dem
Schluss des Haushaltsjahres aufgestellt ist, und

2. auf Grund des besonderen Inventars durch An-
wendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger

kommunaler Buchführung entsprechenden Fort-
schreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens gesi-
chert ist, dass der am Schluss des Haushaltsjahres
vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände
für diesen Zeitpunkt ordnungsgemäß bewertet
werden kann.

(4) Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Her-
stellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag
von 150 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten,
kann verzichtet werden.

(5) Sofern Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige
Erzeugnisse bereits aus Lagern abgegeben worden
sind, gelten sie als verbraucht.

Abschnitt 13

Ansatz und Bewertung des Vermögens
und der Schulden

§ 72

Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und
Bilanzierungsverbote, Vermögen

(1) 1In der Vermögensrechnung (Bilanz) sind das
Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigen-
kapital, die Sonderposten, die Rückstellungen und
die Verbindlichkeiten sowie die Rechungsabgren-
zungsposten vollständig auszuweisen und entspre-
chend § 85 zu gliedern. 2§ 80 Abs. 5 ist zu beachten.

(2) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten
der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Ein-
zahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte
nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden.

(3) An Dritte geleistete Zuwendungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die
bei der Kommune immaterielle Vermögensgegenstände
begründen, sind zu aktivieren. 

(4) Für immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben
wurden, darf ein Aktivposten nicht angesetzt werden.

§ 73

Sonderposten

Sonderposten sind zu bilden

1. für ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen,

2. soweit sich Mehreinnahmen infolge einer Kosten-
überdeckung bei der Gebührenbemessung kosten-
rechnender Einrichtungen ergeben, und

3. für Beiträge und ähnliche Entgelte.

§ 74

Rückstellungen

(1) 1Rückstellungen sind zu bilden für folgende
ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:
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1. Erfüllung von Pensionsverpflichtungen auf Grund
von beamtenrechtlichen oder vertraglichen An-
sprüchen,

2. Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistel-
lung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit-
arbeit und ähnlichen Maßnahmen,

3. Zwecke des Umweltschutzes (z.B. Rekultivierung
und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien,
Sanierung von Altlasten),

4. ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnis-
sen auch im Rahmen von Betrieben gewerblicher
Art,

5. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäf-
ten sowie anhängigen Gerichts- und Wider-
spruchsverfahren,

6. im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltung, die
im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt wird,
wobei die einzelnen Maßnahmen am Abschlusstag
einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein
müssen.

2Rückstellungen für andere ungewisse, auf Gesetz,
Verordnung oder vertraglicher Vereinbarung beru-
hende Verbindlichkeiten und für drohende Verluste
aus schwebenden Geschäften müssen gebildet wer-
den, wenn diese ihre wirtschaftliche Ursache vor dem
Abschlussstichtag haben, dem Grunde oder der Höhe
nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau
bekannt sind und der zu leistende Betrag oder der
voraussichtliche Verlust wesentlich ist. 3Es muss
wahrscheinlich sein, dass die Verbindlichkeiten oder
Aufwendungen künftig entstehen und zu einer Inan-
spruchnahme führen. 4Die Bildung sonstiger, durch
Gesetz oder Verordnung vorgeschriebener Rückstel-
lungen bleibt unberührt.

(2) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden,
soweit der Grund hierfür entfallen ist.

§ 75

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1Unter der Vermögensrechnung (Bilanz) sind,
sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind,
die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu ver-
merken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistun-
gen und in Anspruch genommene Verpflichtungser-
mächtigungen. 2Jede Art der Vorbelastung darf in
einem Betrag angegeben werden. 3Haftungsverhält-
nisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige
Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 76

Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden gilt Folgendes:

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des
Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbi-
lanz des Vorjahres übereinstimmen.

2. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind
zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

3. Vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu
berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen
dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstel-
lung des Jahresabschlusses bekannt geworden
sind; Risiken und Verluste, für deren Verwirkli-
chung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse
der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine
geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer
Betracht. Gewinne sind nur zu berücksichtigen,
wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

4. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres
sind unabhängig von den Zeitpunkten der entspre-
chenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berück-
sichtigen.

5. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss
angewandten Bewertungsmethoden sollen beibe-
halten werden.

§ 77

Wertansätze der Vermögensgegenstände
und Schulden

(1) Vermögensgegenstände sind höchstens mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten (Abs. 2 und 3)
vermindert um die Abschreibungen (§ 79) anzusetzen.

(2) 1Anschaffungskosten sind die Aufwendungen,
die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand
zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten
Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensge-
genstand einzeln zugeordnet werden können. 2Zu den
Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten
sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. 3Min-
derungen des Anschaffungspreises sind abzusetzen.

(3) 1Herstellungskosten sind die Aufwendungen,
die durch den Verbrauch von Gütern und die Inan-
spruchnahme von Diensten für die Herstellung eines
Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für
eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausge-
hende wesentliche Verbesserung entstehen. 2Dazu
gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten
und die Sonderkosten der Fertigung. 3Bei der Berech-
nung der Herstellungskosten dürfen auch angemesse-
ne Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der
notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wert-
verzehrs des Anlagevermögens, soweit er durch die
Fertigung veranlasst ist, eingerechnet werden. 4Auf-
wendungen im Sinne des Satzes 3 dürfen nur inso-
weit berücksichtigt werden, als sie auf den Zeitraum
der Herstellung entfallen. 5Vertriebskosten dürfen
nicht in die Herstellungskosten einbezogen werden. 

(4) 1Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den
Herstellungskosten. 2Zinsen für Fremdkapital, das
zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensge-
genstands verwendet wird, dürfen als Herstellungs-
kosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum
der Herstellung entfallen.

(5) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungs-
betrag und Rückstellungen nur in Höhe des Betrags
anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung not-
wendig ist.
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§ 78

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz
gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsver-
mögens unterstellt werden, dass die zuerst oder dass
die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermö-
gensgegenstände zuerst oder in einer sonstigen
bestimmten Folge verbraucht oder veräußert worden
sind.

§ 79

Abschreibungen

(1) 1Bei Vermögensgegenständen des Anlagever-
mögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten um plan-
mäßige Abschreibungen zu vermindern. 2Die plan-
mäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in glei-
chen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermö-
gensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann
(lineare Abschreibung). 3Ausnahmsweise ist eine
Abschreibung mit fallenden Beträgen (degressive
Abschreibung) oder nach Maßgabe der Leistungsab-
gabe (Leistungsabschreibung) zulässig, wenn dies
dem Nutzungsverlauf wesentlich besser entspricht.
4Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten
und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und
Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen
ist. 5Wird durch die Instandsetzung des Vermögens-
gegenstands eine Verlängerung der Nutzungsdauer
erreicht, ist die Restnutzungsdauer auf Grund einer
Schätzung neu zu bestimmen; entsprechend ist zu
verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

(2) 1Für Vermögensgegenstände nach Abs. 1 kann
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung nur der
Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen
angesetzt werden, der auf die vollen Monate im Zeit-
raum zwischen der Anschaffung oder Herstellung
und dem Ende des Jahres entfällt. 2Im Jahr ihrer Ver-
äußerung kann für diese Vermögensgegenstände nur
der Teil der auf ein Jahr anfallenden Abschreibungen
angesetzt werden, der auf die vollen Monate im Zeit-
raum zwischen dem Anfang des Jahres und ihrer Ver-
äußerung entfällt. 3Für die Abschreibung von Vermö-
gensgegenständen bis zu einem Wert von 150 Euro
gilt § 6 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
entsprechend. 4Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG
können gebildet werden, wenn der örtliche
Geschäftsanfall dies zur Vereinfachung rechtfertigt
und die Steuerungsfunktion und die Auswertbarkeit
des Rechenwerks sichergestellt sind. 5Die Regelungen
über die Erfassung und Bewertung von Vermögensge-
genständen bleiben unberührt.

(3) 1Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeit-
lich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens im Fall einer voraussichtlich
dauernden Wertminderung außerplanmäßige Ab-
schreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegen-
stände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der
ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. 2Stellt
sich in einem späteren Jahr heraus, dass die Gründe
für die Abschreibung nicht mehr bestehen, ist der

Betrag dieser Abschreibung im Umfang der Werter-
höhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen,
die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzu-
schreiben.

(4) 1Bei Vermögensgegenständen des Umlaufver-
mögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese
mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus
einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag
ergibt. 2Ist ein Börsen- oder Marktpreis nicht festzu-
stellen, und übersteigen die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten den Wert, der den Vermögensgegen-
ständen beizulegen ist, so ist auf diesen Wert abzu-
schreiben. 3Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 14

Jahresabschluss

§ 80

Allgemeine Grundsätze 

(1) 1Der Jahresabschluss umfasst

1. die Ergebnisrechnung (§ 82),

2. die Finanzrechnung (§ 83),

3. die Teilrechnungen, Planvergleich (§ 84),

4. die Vermögensrechnung (Bilanz, § 85) und

5. den Anhang mit Anlagen (§ 86).

2Dem Jahresabschluss ist ein Rechenschaftsbericht
nach § 87 beizufügen.

(2) 1Die Form der Darstellung, insbesondere die
Gliederung der aufeinander folgenden Vermögens-
rechnungen (Bilanzen), Ergebnisrechungen und
Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in
Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abwei-
chungen erforderlich sind. 2Die Abweichungen sind
im Anhang anzugeben und zu begründen.

(3) 1In der Vermögensrechnung, der Ergebnisrech-
nung und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der
entsprechende Betrag des vorhergehenden Haus-
haltsjahres anzugeben. 2Erhebliche Unterschiede
sind im Anhang zu erläutern. 3Wird der Vorjahresbe-
trag angepasst, so ist auch dies im Anhang anzugeben
und zu erläutern.

(4) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine
Schuld unter mehrere Posten der Vermögensrech-
nung, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten
bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu
vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur
Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahres-
abschlusses erforderlich ist.

(5) 1Die weitere Untergliederung der Posten der
Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der
Finanzrechnung richtet sich nach der Gliederung, die
das Staatsministerium des Innern im Einvernehmen
mit dem Staatsministerium der Finanzen bekannt
gibt. 2Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn
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ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten
gedeckt wird. 3Die Ergänzung ist im Anhang anzuge-
ben und zu begründen.

(6) Ein Posten der Vermögensrechnung, der Ergeb-
nisrechnung oder der Finanzrechnung, der keinen
Betrag ausweist, braucht nicht aufgeführt zu werden,
es sei denn, dass im vorhergehenden Rechnungsjahr
unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde.

(7) 1Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der
Kommunalgesetze, dieser Verordnung und der Grund-
sätze ordnungsmäßiger kommunaler Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie
der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune zu
vermitteln. 2Führen besondere Umstände dazu, dass
der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild im Sinn des Satzes 1 nicht
vermittelt, so sind im Anhang (§ 86) und im Rechen-
schaftsbericht (§ 87) zusätzliche Angaben zu machen.

§ 81

Rechnungsabgrenzungsposten

(1) 1Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der
Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Aus-
gaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 2Ferner
darf ausgewiesen werden die als Aufwand berück-
sichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlussstichtag
auszuweisende oder von den Vorräten offen abgesetzte
Anzahlungen.

(2) Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgren-
zungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene
Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

(3) Ist der Rückzahlungsbetrag einer Verbindlich-
keit höher als der Ausgabebetrag, so ist der Unter-
schiedsbetrag auf der Aktivseite als Rechnungsab-
grenzungsposten aufzunehmen und durch planmäßige
jährliche Abschreibungen zu tilgen.

§ 82

Ergebnisrechnung

(1) 1In der Ergebnisrechnung sind die dem Haus-
haltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendun-
gen gegenüberzustellen. 2Erträge und Aufwendungen
dürfen nicht miteinander verrechnet werden, soweit
in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) 1Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform auf-
zustellen. 2Für die Gliederung gilt § 2 entsprechend.

(3) Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der
Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und
Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. 

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im
Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung
der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung
sind.

(5) 1Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisen-
den Ergebnissen sind die Ergebnisse der Rechnung
des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze
des Haushaltsjahres voranzustellen. 2Die Ergebnisse
sind mit den Planansätzen des Haushaltsjahres zu
vergleichen. 3Die nach § 21 übertragenen Haushalts-
ermächtigungen sind gesondert auszuweisen.

§ 83

Finanzrechnung

(1) 1In der Finanzrechnung sind die im Haushalts-
jahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten
Auszahlungen, die haushaltsunwirksamen Einzah-
lungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen,
Kassenkredite) und haushaltsunwirksamen Auszah-
lungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen,
Kassenkredite) sowie der Zahlungsmittelbestand
(Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln) aus-
zuweisen. 2Einzahlungen und Auszahlungen dürfen
nicht miteinander verrechnet werden, soweit in die-
ser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) 1Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzu-
stellen. 2Für die Gliederung gilt § 3 entsprechend.

(3) 1Den in der Finanzrechnung nachzuweisenden
Ergebnissen sind die Ergebnisse der Finanzrechnung
des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze
des Haushaltsjahres voranzustellen. 2Die Ergebnisse
sind mit den Planansätzen des Haushaltsjahres zu
vergleichen. 3Die nach § 21 übertragenen Haushalts-
ermächtigungen sind gesondert auszuweisen.

§ 84

Teilrechnungen, Planvergleich

(1) 1Entsprechend den Teilhaushalten (§ 4) sind
Teilrechnungen aufzustellen. 2§§ 82 und 83 gelten
entsprechend.

(2) In den Teilrechnungen sind die Ergebnisse der
Teilhaushalte mit den Zielen und Kennzahlen nach § 4
Abs. 3 zu vergleichen.

§ 85

Vermögensrechnung (Bilanz)

(1) Die Bilanz ist in Kontoform zu erstellen und
entsprechend Abs. 2 und 3 zu gliedern.

(2) Aktivseite:

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen

1.3 Finanzanlagen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände
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2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4 Liquide Mittel

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.

(3) Passivseite:

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)

1.2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulö-
senden Zuwendungen

1.3 Ergebnisrücklagen

1.4 Verlustvortrag

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2. Sonderposten

3. Rückstellungen

4. Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung.

§ 86

Anhang, Anlagen

(1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzu-
nehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnis-
rechnung, der Finanzrechnung und der Vermögens-
rechnung vorgeschrieben sind.

(2) Im Anhang sind ferner anzugeben:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der
Vermögensrechnung angewandten Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden,

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist
gesondert darzustellen,

3. Erläuterungen zu den Positionen „Sonderposten“
und „Rückstellungen“, sofern es sich um wesent-
liche Beträge handelt,

4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für
Fremdkapital in die Herstellungskosten,

5. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht aus-
zuweisen sind,

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Ver-
pflichtungen ergeben können,

7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten
Erschließungsanlagen,

8. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungs-
dauer von Vermögensgegenständen,

9. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsge-
schäften,

10. alle gesetzlichen oder vertraglichen Einschrän-
kungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausge-
wiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden
und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung,
Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen,

11. drohende finanzielle Verpflichtungen, insbeson-
dere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder
Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instand-
haltung, sofern keine Wertminderung der betrof-
fenen Vermögensgegenstände notwendig ist,

12. die Art und Ausgestaltung von Versorgungszusa-
gen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind
(Zusatzversorgung), die Höhe des derzeitigen
Umlagesatzes sowie seine voraussichtliche Ent-
wicklung, die Summe der umlagepflichtigen
Gehälter sowie die geschätzte Verteilung der Ver-
sorgungsverpflichtungen auf anspruchsberech-
tigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und
Rentenbezieher,

13. das von der Gemeinde (dem Landkreis, dem
Bezirk) verwaltete Treuhandvermögen, insbeson-
dere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftun-
gen sowie die von der Kommune oder unter deren
Beteiligung nach Art. 1 des Sparkassengesetzes
errichteten Sparkassen (mit Namen und Sitz),

14. die Höhe des Anteils an anderen Organisationen
und juristischen Personen des öffentlichen und
privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital
gedeckte Fehlbeträge,

15. die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich
beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer,

16. der Bürgermeister (Landrat, Bezirkstagspräsi-
dent), die Mitglieder des Gemeinderats (Kreis-
tags, Bezirkstags), auch wenn sie im Haushalts-
jahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen
und mindestens einem ausgeschriebenen Vorna-
men.

(3) Dem Anhang sind beizufügen:

1. eine Anlagenübersicht, die den Stand des Anlage-
vermögens zu Beginn und zum Ende des Haus-
haltsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchun-
gen, die kumulierten Abschreibungen, die Zu- und
Abschreibungen des Haushaltsjahres und die
Buchwerte zum Stichtag der Bilanz und zum Vor-
jahresstichtag wiedergibt,

2. eine Forderungsübersicht, die den Gesamtbetrag
der Forderungen zu Beginn und zum Ende des
Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in
Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf
Jahre und von mehr als fünf Jahren wiedergibt,

3. eine Eigenkapitalübersicht,

4. eine Verbindlichkeitenübersicht, die den Gesamt-
betrag der Verbindlichkeiten zu Beginn und zum
Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unter-
teilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis
fünf Jahre und von mehr als fünf Jahren wieder-
gibt,

5. eine Aufstellung der übertragenen Haushaltser-
mächtigungen.
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§ 87

Rechenschaftsbericht

(1) 1Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der
Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter
dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfül-
lung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ver-
mittelt wird. 2Dabei sind die wichtigen Ergebnisse
des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen
der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu
erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnun-
gen vorzunehmen.

(2) Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,

2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,

3. zu erwartende positive Entwicklungen und mögli-
che Risiken von besonderer Bedeutung und

4. die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Abschnitt 15

Konsolidierter Jahresabschluss

§ 88

Konsolidierter Jahresabschluss

1Der konsolidierte Jahresabschluss besteht aus der
konsolidierten Ergebnisrechnung und der konsoli-
dierten Vermögensrechnung. 2Ihm sind eine Kapital-
flussrechnung (§ 89), eine Eigenkapitalübersicht 
(§ 89) und ein Konsolidierungsbericht (§ 90) beizufü-
gen.

§ 89

Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalübersicht

Auf die Kapitalflussrechnung findet der Deutsche
Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS 2) zur Kapital-
flussrechnung und auf die Eigenkapitalübersicht der
Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 7 (DRS 7)
zum Eigenkapitalspiegel in der vom Bundesministe-
rium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handeslgesetz-
buchs bekannt gemachten Form entsprechende An-
wendung.

§ 90

Konsolidierungsbericht und Angaben
zum nicht konsolidierten Beteiligungsbesitz

(1) Der Konsolidierungsbericht umfasst:

1. den Gesamtüberblick, bestehend aus

a) einer Darstellung der wirtschaftlichen und
finanziellen Lage, die ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Gesamtbild unter

dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der
Aufgaben vermittelt,

b) Angaben über den Stand der Erfüllung des
öffentlichen Zwecks der konsolidierten Organi-
sationseinheiten und Vermögensmassen,

c) einer Bewertung des konsolidierten Jahresab-
schlusses unter dem Gesichtspunkt der dauern-
den Leistungsfähigkeit,

d) Angaben nach § 86 Abs. 2 Nrn. 1 bis 3 und 15,

e) Angaben zu Namen, Sitz und Rechtsform der in
den konsolidierten Jahresabschluss einbezoge-
nen Unternehmen sowie Art und Höhe der
Beteiligung,

f) den in Art. 94 Abs. 3 Satz 2 GO, Art. 82 Abs. 3
Satz 2 LKrO und Art. 80 Abs. 3 Satz 2 BezO für
den Beteiligungsbericht beschriebenen Mindest-
angaben für jedes in den konsolidierten Jahres-
abschluss einbezogene Unternehmen,

2. Erläuterungen des konsolidierten Jahresabschlus-
ses, bestehend aus

a) Informationen zur Abgrenzung des Konsolidie-
rungskreises und zu den angewandten Konsoli-
dierungsmethoden,

b) Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der
konsolidierten Jahresrechnung sowie den
Nebenrechnungen und 

c) Einzelangaben zur Zusammensetzung globaler
Jahresabschlusspositionen, sowie

3. einen Ausblick auf die künftige Entwicklung, ins-
besondere bestehend aus

a) Angaben über Vorgänge von besonderer Bedeu-
tung, die nach dem Schluss der Konsolidie-
rungsperiode eingetreten sind,

b) Angaben über die erwartete Entwicklung
wesentlicher Rahmenbedingungen, insbesonde-
re über die finanziellen und wirtschaftlichen
Perspektiven und Risiken, und

c) Angaben über die wesentlichen Ziele und Stra-
tegien.

(2) Für die Angaben zum nicht konsolidierten
Beteiligungsbesitz gelten Art. 94 Abs. 3 GO, Art. 82
Abs. 3 LKrO und Art. 80 Abs. 3 BezO entsprechend.

Abschnitt 16

Erstmalige Bewertung (Eröffnungsbilanz)

§ 91

Aufstellung der Eröffnungsbilanz

(1) Für die Eröffnungsbilanz gelten die Grundsätze
ordnungsgemäßer kommunaler Buchführung und die
Regelungen dieser Verordnung, insbesondere für
Inventur, Inventar (§ 70), Vermögensrechnung (§ 85)
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und Anhang (§ 86), sowie die dazu erlassenen Ver-
waltungsvorschriften entsprechend.

(2) Die Eröffnungsbilanz und der Anhang sind so
rechtzeitig aufzustellen, dass sie bis zum 30. Novem-
ber des ersten Haushaltsjahres, in dem das Rech-
nungswesen nach den Regeln der doppelten kommu-
nalen Buchführung geführt wird, festgestellt werden
können. 

§ 92

Erstmalige Bewertung (Eröffnungsbilanz)

(1) 1In der Eröffnungsbilanz sind die zum Stichtag
der Aufstellung vorhandenen Vermögensgegenstände
mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, ver-
mindert um Abschreibungen nach § 79, anzusetzen.
2Auf eine Erfassung von beweglichen Vermögensge-
genständen, deren Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 
500  Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschritten
haben, kann verzichtet werden.

(2) Sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu
ermitteln, so können bei unbeweglichen Vermögens-
gegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei be-
weglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf
Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröff-
nungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden
sind, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und
Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungs-
werte vermindert um Abschreibungen nach § 79 seit
diesem Zeitpunkt angesetzt werden.

(3) Zusammengehörende Vermögensgegenstände
der Betriebs- oder Geschäftsausstattung können mit
einem Durchschnittswert angesetzt werden, wenn sie
in vergleichbarer Zusammensetzung in erheblicher
Anzahl vorhanden sind und ihr Gesamtwert von
nachrangiger Bedeutung ist.

§ 93

Berichtigung der Eröffnungsbilanz

(1) Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresab-
schlusses für ein späteres Haushaltsjahr, dass bei der
erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Ver-
mögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen,
Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungspo-
sten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu
Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt
worden sind, so ist in der späteren Bilanz der unter-
lassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu
berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen
Betrag handelt; maßgeblich für die Beurteilung der
Fehlerhaftigkeit sind die zum Bilanzstichtag des Kor-
rekturjahres bestehenden objektiven Verhältnisse.

(2) 1Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rückla-
ge zu verrechnen. 2Die Eröffnungsbilanz gilt dann als
geändert. 3Die Berichtigung ist im Anhang der
betroffenen Bilanz zu erläutern. 

(3) 1Eine ergebnisneutrale Berichtigung nach Abs. 2
kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz fol-
genden Jahresabschluss vorgenommen werden. 2Vor-
herige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Abschnitt 17

Sonderkassen, gesonderte Kassen

§ 94

Allgemeines

1Wenn die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (des
Landkreises, des Bezirks) nach den Grundsätzen der
doppelten kommunalen Buchführung geführt wird,
gelten für Sondervermögen und Treuhandvermögen
die Vorschriften dieser Verordnung entsprechend,
soweit in gesetzlichen Vorschriften oder in Vorschrif-
ten auf Grund eines Gesetzes nichts anderes be-
stimmt ist. 2Das gilt insbesondere für die Vorschriften
der Abschnitte 7 bis 12 und 18 dieser Verordnung, die
für Sonderkassen und gesonderte Kassen entspre-
chend anzuwenden sind. 3Sind Sonderkassen oder
gesonderte Kassen mit einer Kasse verbunden, so
kann ein gemeinsames Zeitbuch für die Kasse und die
Sonderkassen bzw. gesonderten Kassen geführt wer-
den. 4§ 69 ist anzuwenden.

§ 95

Sonderregelung bei kaufmännischer Buchführung
nach spezialgesetzlichen Regelungen

1Bei Anwendung der kaufmännischen Buchfüh-
rung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuch-
führung nach spezialgesetzlichen Regelungen gelten
die §§ 63, 64 und 66 nicht. 2Der unbare Zahlungsver-
kehr und die Buchführung können einer anderen
Stelle des für das Rechnungswesen zuständigen Ge-
schäftsbereichs übertragen werden. 3Einzahlungen
können ohne Zahlungsanordnung nach § 35 ange-
nommen werden; bei Zahlungsanordnungen nach § 35
können die Buchungsstellen und das Haushaltsjahr
(Wirtschaftsjahr) im Rahmen der Buchführung
bezeichnet werden.

§ 96

Sonderregelungen für kommunale Unternehmen

1Durch Dienstanweisung kann kommunalen Unter-
nehmen mit Sonderrechnung gestattet werden, in
Fällen, in denen es verkehrsüblich ist, Wechsel zah-
lungshalber entgegenzunehmen und diskontieren zu
lassen oder zur Erfüllung von Forderungen Dritter
Wechsel auszustellen oder zu akzeptieren. 2Ansprü-
che dürfen dadurch nicht gefährdet werden. 3Wech-
selverbindlichkeiten sind auf den Höchstbetrag der
Kassenkredite für das Unternehmen anzurechnen.

Abschnitt 18

Begriffsbestimmungen, Übergangs- und
Schlussvorschriften

§ 97

Schriftform

Allgemeine Regelungen nach dieser Verordnung
(Dienstanweisungen) bedürfen der Schriftform.
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§ 98

Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die
nachfolgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Abschlussbuchungen:

Buchungen, die nicht mit laufenden Geschäfts-
vorfällen im Zusammenhang stehen und in aller
Regel für die Erstellung des Jahresabschlusses
nach dem Abschlussstichtag notwendig sind;

2. Abschreibungen (§ 79):

nicht zahlungswirksamer Aufwand, der durch
die Wertminderung bei Vermögensgegenständen
verursacht wird;

3. Aktiva (§ 85):

Summe der Vermögensgegenstände, die auf der
linken Seite der Bilanz aufgeführt werden und
die Mittelverwendung nachweisen; sie umfassen
Anlage- und Umlaufvermögen sowie aktive
Rechnungsabgrenzungsposten;

4. Anlagevermögen:

die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufga-
benerfüllung dienen (§ 85 Abs. 2 Nr. 1);

5. Anschaffungskosten (§ 77 Abs. 2):

Aufwendungen, die geleistet werden, um einen
Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen
betriebsbereiten Zustand zu versetzen;

6. Aufwand:

Der Begriff Aufwand (Gegenstück: Ertrag) ist
von Auszahlung und Ausgabe zu unterscheiden;
er umfasst den wertmäßigen zahlungs- und
nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern
und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch)
eines Haushaltsjahres;

7. Ausgaben:

Der Begriff der Ausgabe (Gegenstück: Einnah-
me) ist von Auszahlungen sowie den Aufwen-
dungen zu unterscheiden; Ausgaben liegen vor
bei der Weggabe von liquiden Mitteln, der
Erhöhung der Schulden oder dem Rückgang der
Forderungen; 

8. Außerplanmäßige Einzahlungen und Auszah-
lungen, Erträge und Aufwendungen:

Einzahlungen und Erträge, für die keine
Zweckbestimmung im Haushalt vorgesehen ist;

Auszahlungen und Aufwendungen, für deren
Zweck im Haushalt keine Mittel veranschlagt
sind und keine Haushaltsermächtigungen aus
Vorjahren bestehen;

9. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 
(§ 2 Abs. 3): 

Aufwendungen und Erträge, die regelmäßig

oder unregelmäßig außerhalb der gewöhnlichen
Verwaltungstätigkeit anfallen;

10. Auszahlungen:

Der Begriff Auszahlung (Gegenstück: Einzah-
lung) ist zu unterscheiden von Ausgaben und
Aufwand; er umfasst Barzahlungen und bar-
geldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel ver-
mindern;

11. Bargeld:

Münzen und Banknoten, die als gesetzliche
Zahlungsmittel anerkannt sind;

12. Baumaßnahmen:

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die
Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der
Unterhaltung baulicher Anlagen dient;

13. Beschäftigte:

Beschäftigte im Sinn dieser Verordnung sind die
bei der Kommune beschäftigten Beamten und
Arbeitnehmer und Personen, denen von der
Kommune Aufgaben übertragen sind; 

14. Bilanz (§ 85):

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haus-
haltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von
Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva);

15. Buchführung:

betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvor-
fälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage
der Gemeinde (Landkreis, Bezirk) entweder
nach den Grundsätzen der Kameralistik oder
nach den Grundsätzen der doppelten kommu-
nalen Buchführung;

16. Budget (§ 4):

vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organi-
sationseinheit zur selbstständigen und eigen-
verantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen
vorgegebener Sachziele zugewiesen ist;

17. Durchlaufende Finanzmittel (§ 15):

Finanzmittel, die für einen Dritten lediglich
zahlungsmäßig vereinnahmt und verausgabt
werden;

18. Eigenkapital:

Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den
Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkei-
ten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der
Passivseite der Bilanz;

19. Einnahmen:

Der Begriff der Einnahmen (Gegenstück: Aus-
gaben) ist von den Erträgen zu unterscheiden;
Einnahmen liegen vor beim Zugang liquider
Mittel, der Erhöhung der Forderungen und bei
der Verringerung der Schulden;
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20. Einzahlungen:

Der Begriff der Einzahlungen (Gegenstück:
Auszahlungen) ist zu unterscheiden von Ein-
nahmen und Erträgen; Einzahlungen sind Bar-
zahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die
liquiden Mittel erhöhen;

21. Elektronische Signaturen:

– qualifizierte elektronische Signaturen nach
dem Signaturgesetz;

– fortgeschrittene Signaturen nach dem Signa-
turgesetz, deren ergänzende Merkmale allge-
mein durch das Staatsministerium des Innern
festgelegt worden sind;

22. Ergebnishaushalt (§ 2):

Gegenüberstellung der geplanten Erträge und
Aufwendungen in einer Periode (Haushalts-
jahr); das Pendant zum Ergebnishaushalt ist die
Ergebnisrechnung;

23. Ergebnisrechnung (§ 82):

Die Ergebnisrechnung bildet zusammen mit der
Vermögensrechnung und der Finanzrechnung
den Jahresabschluss; sie ergänzt die Vermögens-
rechnung, indem sie nicht nur den Erfolg als
Differenz von Aufwand und Ertrag ausweist,
sondern auch seine Zusammensetzung; das Pen-
dant zur Ergebnisrechnung in der Haushalts-
planung ist der Ergebnishaushalt;

24. Erlass (§ 226 AO):

Verzicht auf einen Anspruch;

25. Eröffnungsbilanz (§ 92):

die erstmalig aufgestellte Bilanz;

26. Ertrag:

(Gegenstück: Aufwand) zu unterscheiden von
Einzahlung und Einnahme; Ertrag ist der in
Geld ausgedrückte zahlungswirksame und
nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressour-
cenaufkommen) eines Haushaltsjahres; ein Er-
trag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen einer
Kommune erhöht. Erträge sind entsprechend
den Positionen der Ergebnisrechnung zu klassi-
fizieren und zu verbuchen;

27. Fehlbetrag:

Unterschiedsbetrag, um den die Aufwendungen
im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der
Ergebnisrechnung höher sind als die Erträge;

28. Finanzhaushalt (§ 3):

Gegenüberstellung der geplanten Einzahlungen
und Auszahlungen in einer Periode (Haushalts-
jahr); das Pendant zum Finanzhaushalt ist die
Finanzrechnung;

29. Finanzmittel:

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf

Bankkonten einschließlich Kontokorrentver-
bindlichkeiten und Postwertzeichen;

30. Finanzplanung (§ 9):

Die Kommunen sind ebenso wie Bund und Län-
der verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine
mittelfristige, fünfjährige Finanzplanung zu-
grunde zu legen (Art. 70 GO, Art. 64 LKrO, 
Art. 62 BezO, Art. 109 Abs. 3 GG, §§ 9, 16
StabG, § 50 HGrG); sie umfasst Ergebnis- und
Finanzhaushalt, die ihrerseits jeweils nur auf
das Haushaltsjahr bezogen sind;

31. Finanzrechnung (§ 83):

Die Finanzrechnung bildet zusammen mit der
Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung
den Jahresabschluss; sie stellt den tatsächlichen
Finanzmittelfluss in Form von Einzahlungen
und Auszahlungen in einer Periode (Haushalts-
jahr) dar; das Pendant zur Finanzrechnung in
der Haushaltsplanung ist der Finanzhaushalt;

32. Fremde Mittel:

die in § 15 genannten Mittel;

33. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmun-
gen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Ver-
merke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit,
Zweckbindung, Sperrvermerke);

34. Herstellungskosten (§ 77 Abs. 3):

Aufwendungen, die durch den Verbrauch von
Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten
für die Herstellung eines Vermögensgegenstan-
des, seine Erweiterung oder für eine über seinen
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesent-
liche Verbesserung entstehen;

35. Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme nicht
benötigter liquider Mittel von Sondervermögen
ohne Sonderrechnung für Auszahlungen gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nrn. 20 bis 25 und Nr. 27;

36. Inventar (§  70):

Verzeichnis der Vermögensgegenstände und
Schulden als Grundlage für das Erstellen der
Bilanz;

37. Inventur (§  70):

erforderliche Bestandsaufnahme zur Erstellung
des Inventars;

38. Investitionen:

Ausgaben für die Veränderung des Anlagever-
mögens;

39. Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für
Investitionen Dritter und für Investitionen der
Sondervermögen mit Sonderrechnung;
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40. Konsolidierung (§ 88 ff.):

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse zu
einem Gesamtabschluss;

41. Kontenplan:

die auf der Grundlage des Kontenrahmens auf-
gestellte örtliche Gliederung der Buchungskon-
ten;

42. Kontenrahmen:

die für die sachliche Gliederung der Buchungen
empfohlene oder vorgegebene Mindestgliede-
rung der Buchungskonten;

43. Kredite:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung
von Dritten oder von Sondervermögen mit Son-
derrechnung aufgenommene Kapital mit Aus-
nahme der Kassenkredite;

44. Leistung:

bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwal-
tungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im
Haushaltsjahr erzeugt wird;

45. Leistungsziele:

angestrebter Stand an Leistungen am Ende
eines bestimmten Zeitraums, der durch quanti-
tative und qualitative Größen beschrieben wird;

46. Niederschlagung (§ 261 AO):

die befristete oder unbefristete Zurückstellung
der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs
der Gemeinde (Landkreis, Bezirk) ohne Verzicht
auf den Anspruch selbst;

47. Passiva (§ 85):

Summe der Finanzierungsmittel, die auf der
rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden und
die Mittelherkunft nachweisen;

48. Planansatz, fortgeschriebener:

Fortgeschriebene Planansätze bestehen aus dem
ursprünglichen Ansatz, übertragenen Ermäch-
tigungen und ggf. Ansätzen von Nachtragshaus-
halten;

49. Produkt:

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für
Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit
erbracht werden;

50. Produktgruppe:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammen-
gehörenden Produkten innerhalb der Produkt-
hierarchie;

51. Produktbereich:

Zusammenfassung von inhaltlich zusammen-
gehörenden Produktgruppen innerhalb der Pro-
dukthierarchie;

52. Rechnungsabgrenzungsposten:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten:

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie
Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem
Tag darstellen;

Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit
sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem
Tag darstellen;

53. Rücklagen (§ 23):

Der Begriff der Rücklagen in der doppischen
Vermögensrechnung ist vom kameralen Rückla-
genbegriff zu unterscheiden; Rücklagen zählen
in der doppischen Vermögensrechnung zum
Eigenkapital und werden auf der Passivseite
unter Nr. 1 der Bilanz ausgewiesen;

54. Rückstellungen (§ 74 Abs.5):

werden gebildet für ungewisse Verbindlichkei-
ten, die am Abschlussstichtag dem Grunde oder
der Höhe nach unsicher sind, und für Aufwen-
dungen, die hinsichtlich der Höhe oder des Zeit-
punkts ihres Eintritts unbestimmt sind; sie die-
nen der Abgrenzung von Aufwendungen in der
Periode ihres Entstehens mit dem Wert der
zukünftigen Verpflichtung;

55. Stundung (§ 222 AO):

das befristete Hinausschieben der Fälligkeit
eines Anspruchs;

56. Sonderposten (§ 73):

In Sonderposten werden Beträge in der Bilanz
ausgewiesen, die die Kommune für einen festge-
legten Verwendungszweck von Dritten erhalten
hat; Sonderposten werden entsprechend der
Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam
aufgelöst;

57. Speichermedien:

elektronische oder optische Medien (Speicher-
platten, Mikrofiche), die zur Aufbewahrung der
Bücher und Belege nur dann geeignet sind,
wenn für die Dauer der Aufbewahrungsfristen
die nicht veränderbare Speicherung und die
erforderliche Lesbarkeit der Daten sicherge-
stellt ist;

58. Tilgung von Krediten:

a) Ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzu-
zahlenden Betrags bis zu der in den Rückzah-
lungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;

b) Außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehen-
de Rückzahlung einschließlich Umschuldung;
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59. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszah-
lungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im
Haushaltsplan veranschlagten Beträge oder
Ermächtigungen und die aus den Vorjahren
übertragenen Haushaltsausgabereste oder
Ermächtigungen übersteigen;

60. Überschuss:

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen
und außerordentlichen Erträge im Ergebnis-
haushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnis-
rechnung die ordentlichen und außerordentli-
chen Aufwendungen übersteigen;

61. Überschuldung:

liegt vor, wenn die Summe der Schulden größer
ist als die Summe des Vermögens;

62. Umlaufvermögen:

Vermögensgegenstände, die nicht dazu
bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung
zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungspo-
sten sind (kurzfristiges Vermögen);

63. Umschuldung:

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;

64. Verbindlichkeiten:

alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe
und der Fälligkeit nach feststehende Verpflich-
tungen; sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag
anzusetzen und gehören zum Fremdkapital;

65. Verfügungsmittel:

Beträge, die den gesetzlichen Vertretungsorga-
nen für dienstliche Zwecke, für die an anderer
Stelle keine Aufwendungen veranschlagt sind,
zur Verfügung stehen;

66. Vorjahr:

das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;

67. Zahlungsmittel:

67.1 Bargeld, Schecks: 

Bargeld und Schecks, in den Fällen des § 96
Satz 1 auch Wechsel;

67.2 Geldkarte:

Kartensysteme, bei denen der Karteninhaber
dem Kartenherausgeber im Voraus den Gegen-
wert der auf der Karte gespeicherten Wertein-
heiten bezahlt, in Form eines auf einer Karte
der Banken oder Sparkassen installierten
Mikrochips, der das Auf- und Abbuchen sowie
die Speicherung von elektronischen Geldeinhei-
ten als Guthaben ermöglicht;

67.3 Debitkarte:

Kartensysteme die dem Kontoinhaber die Mög-

lichkeit der bargeldlosen Zahlung eröffnen,
wobei das Konto des Karteninhabers belastet
wird, in Form eines auf einer Karte der Banken
oder Sparkassen installierten Mikrochips oder
Magnetstreifens;

67.4 Kreditkarte:

Kartensysteme der Kreditkartenunternehmen,
die Zahlungen über das Kreditkartenunterneh-
men ermöglichen, bei denen der verfügte Wert
erst verzögert mit einem individuell vereinbar-
ten Zahlungsziel vom Konto des Karteninha-
bers eingezogen wird, in Form eines auf einer
Karte des Kreditkartenunternehmens installier-
ten Magnetstreifens.

§ 99

Anwendungsbereich, Übergangsbestimmungen

(1) 1Die Vorschriften des fünfzehnten Abschnitts
sind erst ab dem fünften Haushaltsjahr anzuwenden,
das dem Haushaltsjahr der Einführung der Haus-
haltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten
kommunalen Buchführung durch die Gemeinde (den
Landkreis, den Bezirk) folgt, nicht jedoch vor dem 
1. Januar 2012. 2Die Rechtsaufsichtsbehörde kann
auf Antrag für die Jahresabschlüsse nach Art. 102a
Abs. 1 Nr. 2 GO (Art. 88a Abs. 1 Nr. 2 LKrO, Art. 84a
Abs. 1 Nr. 2 BezO) einen späteren Zeitpunkt bestim-
men, wenn eine vollständige Konsolidierung noch
nicht möglich ist. 3Der erforderliche Überblick über
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage muss auf
andere Weise sichergestellt werden.

(2) 1Hat die Gemeinde (der Landkreis, der Bezirk)
bei Inkrafttreten dieser Verordnung ein System der
doppelten Buchführung eingeführt, das von den
Regelungen dieser Verordnung abweicht, so gilt für
die Anpassung die Frist nach Abs. 1. 2Ist die voll-
ständige Anpassung innerhalb dieser Frist nicht
möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten
verbunden und können sämtliche für einen ord-
nungsgemäßen Gesetzesvollzug erforderlichen Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden, soll die
Rechtsaufsicht im Einzelfall vorübergehend oder auf
Dauer Ausnahmen von den Regelungen dieser Ver-
ordnung und den dazu erlassenen und für verbindlich
erklärten Verwaltungsvorschriften genehmigen. 3Be-
dingungen und Auflagen sind insbesondere zulässig,
um die Vergleichbarkeit des Kommunalrechtsvoll-
zugs zu wahren.

§ 100

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2007 in Kraft.

München, den 5. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Günther  B e c k s t e i n ,  Staatsminister
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Auf Grund von

1. Art. 123 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (Gemeindeordnung – GO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl S. 796, BayRS 2020–1–1–I), zuletzt geändert
durch § 7 des Gesetzes vom 10. April 2007 (GVBl 
S. 271),

2. Art. 109 Abs. 1 der Landkreisordnung für den Frei-
staat Bayern (Landkreisordnung – LKrO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl S. 826, BayRS 2020–3–1–I), zuletzt geändert
durch § 2 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006
(GVBl S. 975),

3. Art. 103 Abs. 1 der Bezirksordnung für den Frei-
staat Bayern (Bezirksordnung – BezO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI S. 850, BayRS 2020–4–2–I), zuletzt geändert
durch § 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2006
(GVBl S. 975),

4. Art. 50 Abs. 8 des Gesetzes über die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl S. 555,
BayRS 2020–6–1–I), zuletzt geändert durch § 2 des
Gesetzes vom 10. April 2007 (GVBl S. 271),

erlässt das Bayerische Staatsministerium des Innern
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsminis-
terium der Finanzen und dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und
Frauen folgende Verordnung:

§ 1 

Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung

Die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der
Bezirke  - Kommunalhaushaltsverordnung –KommHV -
(BayRS 2023–1–I),  geändert durch Verordnung vom 
23. November 2000 (GVBl S. 799), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und
Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise
und der Bezirke nach den Grundsätzen der
Kameralistik (Kommunalhaushaltsverordnung –
Kameralistik - KommHV–Kameralistik)“

2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) In § 6 werden das Komma und das Wort „Stel-
lenübersicht“ gestrichen.

b) Nach § 11 wird folgender neuer § 11a eingefügt:

„§ 11a Kosten- und Leistungsrechnung“

c) Abschnitt 8 erhält folgende Fassung: 

„Abschnitt 8

Elektronische Kommunikation,
automatisierte Verfahren

§ 37 Elektronische Kommunikation, automati-
sierte Verfahren“

d) Es wird folgender neuer Abschnitt 9 eingefügt:

„Abschnitt 9

Kassenanordnungen

§ 38 Kassenanordnungen

§ 39 Zahlungsanordnung

§ 40 Allgemeine Zahlungsanordnung

§ 41 Sachliche und rechnerische Feststellung
von Kassenanordnungen“

e) Die bisherigen Abschnitte 9 und 10 werden Ab-
schnitte 10 und 11 und wie folgt geändert: 

aa) § 45 erhält folgende Fassung: 

„§ 45 Handvorschüsse, Einnahmekassen
und Zahlungen mit Hilfe von Auto-
maten“

bb) § 48 erhält folgende Fassung: 

„§ 48 Geldkarten, Debitkarten, Kreditkar-
ten, Schecks und Wechsel“

f) Die bisherigen Abschnitte 11 bis 14 werden Ab-
schnitte 12 bis 15 und wie folgt geändert:

Die Überschrift des § 73 wird durch den Klam-
merhinweis „(aufgehoben)“ ersetzt.

g) Der bisherige Abschnitt 15 wird Abschnitt 16
und wie folgt geändert: 

aa) Die Überschrift zu Abschnitt 16 erhält fol-
gende Fassung:

„Sonderkassen, gesonderte Kassen“

bb) § 84 erhält folgende Fassung: 

„§ 84 Sonderregelung bei kaufmännischer
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Buchführung nach spezialgesetzli-
chen Regelungen“

cc) In § 85 wird das Wort „wirtschaftliche“
durch das Wort „kommunale“ ersetzt.

g) Der bisherige Abschnitt 16 wird Abschnitt 17.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 4 wird das Wort „Angestellten“
durch das Wort „Arbeitnehmer“ ersetzt.

b) Abs. 2 Nr. 4 wird gestrichen. Die bisherigen Nrn. 5
bis 7 werden Nrn. 4 bis 6.

c) In der neuen Nr. 4 werden die Worte „und Ein-
richtungen“ gestrichen.

4. In § 3 Satz 2 Nr. 6 Halbsatz  1 werden nach dem
Wort „Eigenbetriebe“ ein Komma eingefügt und
die Worte „und der Eigengesellschaften“ durch die
Worte „der Kommunalunternehmen und der Un-
ternehmen mit einer über 50 v.H. liegenden eige-
nen Beteiligung“ ersetzt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Komma und das
Wort „Stellenübersicht“ gestrichen.

b) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Der Stellenplan hat die im Haushalts-
jahr erforderlichen Stellen der Beamten und der
nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeit-
nehmer nach Art und Besoldungs- und Entgelt-
gruppen auszuweisen. 2Soweit erforderlich, sind
in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte fest-
zusetzen. 3Stellen von Beamten und nicht nur
vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmern in
Einrichtungen von Sondervermögen, für die Son-
derrechnungen geführt werden, sind gesondert
auszuweisen. 4Die Aufteilung der Stellen auf
Abschnitte und Unterabschnitte ist darzustel-
len.“

c) In Abs. 2 und 3 wird jeweils das Wort „Vergü-
tungsgruppe“ durch das Wort „Entgeltgruppe“
ersetzt.

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Angestelltenstel-
len“ durch das Wort „Arbeitnehmerstel-
len“ und das Wort „Angestellten“ durch
das Wort „Arbeitnehmern“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Vergütungs-
oder Lohngruppe“ durch das Wort „Ent-
geltgruppe“ ersetzt.

e) Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Dem Stellenplan sind

1. eine Übersicht über die vorgesehene Auftei-
lung der Stellen auf die Abschnitte und
Unterabschnitte, soweit diese nicht dort
ausgewiesen sind, und 

2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl
der Beamten im Vorbereitungsdienst, der
Auszubildenden und der Praktikanten

beizufügen.“

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) 1Es kann erklärt werden, dass innerhalb
eines Abschnitts einzelne Verpflichtungser-
mächtigungen auch für andere Investitionen
oder Investitionsförderungsmaßnahmen in An-
spruch genommen werden können, wenn deren
voraussichtliche Folgekosten (§ 10 Abs. 3 Nr. 3)
nicht höher sind und der Haushaltsausgleich
künftiger Jahre nicht gefährdet ist. 2Der in der
Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht
überschritten werden.“

7. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 wird das Wort „Bauzeit-
plan“ durch das Wort „Terminplan“ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 

„3Eine Kostenberechnung muss stets vor-
liegen.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 

c) Dem Abs. 5 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Eine Kostenberechnung muss stets vorlie-
gen.“

8. Nach § 11 wird folgender § 11a eingefügt:

„§ 11a

Kosten- und Leistungsrechnung

1Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung
und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfül-
lung für alle Verwaltungsbereiche soll eine
Kosten- und Leistungsrechnung geführt werden.
2Die Ausgestaltung ist nach den örtlichen
Bedürfnissen durch Dienstanweisung zu regeln.
3Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüf-
bar herzuleiten.“

9. § 12 Abs. 3  wird aufgehoben.

10. In § 14 Abs. 2  werden nach dem Wort „zurück-
zuzahlen“ die Worte „oder zu mindern“ einge-
fügt.

11. § 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 3 wird das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt und nach dem Wort „Höhe“
werden die Worte „und Deckungsfähigkeit“
eingefügt. 
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b) Nach Nr. 6 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt.

c) Es wird folgende Nr. 7 angefügt:

„7. Ausnahmen nach § 10 Abs. 4 und 5.“

12. In § 18 Abs. 4 werden nach dem Wort „Vermö-
genshaushalt“ die Worte „und Verpflichtungser-
mächtigungen“ eingefügt.

13. § 19 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Im Verwaltungshaushalt können Ausga-
benansätze für übertragbar erklärt werden, wenn
die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufga-
benerfüllung fördert. 2Die Ausgabenansätze blei-
ben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.
3Ausgabenansätze eines Budgets können ganz
oder teilweise für übertragbar erklärt werden.“

14. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Die Mittel der Rücklagen müssen für ihren
Zweck rechtzeitig verfügbar sein.“

b) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„2Sie sind, soweit sie nicht als Betriebsmittel
der Kasse benötigt werden, sicher und ertrag-
bringend anzulegen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 GO,
Art. 68 Abs. 2 Satz 2 LKrO, Art. 66 Abs. 2 
Satz 2 BezO); die Sicherheitsanforderungen,
die Verwaltung der Geldanlagen und regel-
mäßige Berichtspflichten sind durch Dienstan-
weisung zu regeln.“

c) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden Sätze 3
und 4.

15. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Finanz-
plan“ folgender Klammerzusatz eingefügt:
„(Art. 70 GO, Art. 64 LKrO, Art. 62 BezO)“.

b) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 4 angefügt:

„4Ergeben sich bei der Aufstellung des Haus-
haltsplans wesentliche Änderungen für die
folgenden Jahre, so ist das Programm entspre-
chend fortzuschreiben.“

16. In § 31 Abs. 2 werden die Worte „im Ministerial-
amtsblatt der Bayerischen Inneren Verwaltung“
gestrichen. 

17. In § 32 Abs. 1 werden nach dem Wort „Stun-
dung,“ die Worte „die Erhebung von Stundungs-
zinsen,“ eingefügt.

18. § 33 erhält folgende Fassung:

„§ 33

Kleinbeträge

1Es kann darauf verzichtet werden, Ansprüche

von weniger als zehn Euro geltend zu machen,
wenn nicht die Einziehung aus grundsätzlichen
Erwägungen geboten ist. 2Durch Dienstanwei-
sung kann für bestimmte Fälle Abweichendes
bestimmt werden. 3Wenn nicht die Einziehung
des vollen Betrags aus grundsätzlichen Erwägun-
gen geboten ist, können Ansprüche auf volle Euro
abgerundet werden. 4Mit juristischen Personen
des öffentlichen Rechts kann im Fall der Gegen-
seitigkeit etwas anderes vereinbart werden.“

19. In § 35 Abs. 3 wird die Zahl „5“ durch die Zahl
„4“ ersetzt.

20. In § 36 Abs. 1 wird das Wort „wirtschaftliche“
durch das Wort „kommunale“ ersetzt.

21. Nach § 36 wird folgende Überschrift neu einge-
fügt:

„Abschnitt 8

Elektronische Kommunikation,
automatisierte Verfahren“

22. Es wird folgender neuer § 37 eingefügt:

„§ 37

Elektronische Kommunikation, automatisierte
Verfahren

(1) Werden automatisierte Verfahren für die
Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsver-
pflichtungen, die Buchführung, die Abwicklung
des Zahlungsverkehrs und die Aufbewahrung
von Büchern und Belegen eingesetzt, muss
sichergestellt werden, dass

1. geeignete, fachlich geprüfte Programme und
von der durch Dienstanweisung bestimmten
Stelle freigegebene Verfahren eingesetzt wer-
den,

2. die Daten vollständig und richtig erfasst, ein-
gegeben, verarbeitet und ausgegeben werden,

3. nachvollziehbar dokumentiert ist, wer wann
welche Daten eingegeben oder verändert hat,

4. in das automatisierte Verfahren nicht unbe-
fugt eingegriffen werden kann,

5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen
und nicht unbefugt gelesen, genutzt oder ver-
ändert werden können,

6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der
Aufbewahrungsfristen jederzeit in angemes-
sener Frist lesbar und maschinell auswertbar
sind; § 82 Abs. 4 ist zu beachten,

7. die Unterlagen, die für den Nachweis der
richtigen und vollständigen Ermittlung der
Ansprüche oder Zahlungsverpflichtungen
sowie für die ordnungsgemäße Abwicklung
der Buchführung und des Zahlungsverkehrs
erforderlich sind, einschließlich eines Ver-
zeichnisses über den Aufbau der Datensätze,



und die Dokumentation der eingesetzten Pro-
gramme und Verfahren bis zum Ablauf der
Aufbewahrungsfrist verfügbar bleiben,

8. Berichtigungen der Daten protokolliert, nach-
vollziehbar dokumentiert und die Protokolle
wie Belege aufbewahrt werden,

9. elektronische Signaturen (§ 87 Nr. 12) mindes-
tens während der Dauer der Aufbewahrungs-
fristen nachprüfbar sind,

10. die Aufgabenbereiche „Administration von
Informationssystemen und automatisierten
Verfahren“ und die Fach- und Kassenaufga-
ben gegeneinander abgegrenzt und die dafür
Verantwortlichen bestimmt werden; die Auf-
gaben sollen nicht von demselben Beschäf-
tigten wahrgenommen werden.

(2) Das Nähere über den Einsatz automatisier-
ter Verfahren, deren Sicherung und Kontrolle
wird durch Dienstanweisung geregelt.“

23. Der bisherige Abschnitt 8 wird Abschnitt 9.

24. Die bisherigen §§ 37 bis 40 werden §§ 38 bis 41.
Der bisherige § 41 wird aufgehoben.

25. Der neue § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Schriftli-
che“ die Worte „oder bei automatisierten Ver-
fahren auf elektronischem Wege übermittelte“
eingefügt.

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Die Befugnis, Kassenanordnungen zu
erteilen (Anordnungsbefugnis), wird durch
Dienstanweisung geregelt; Form und Umfang
der Befugnis ist dabei mitzubestimmen. 2Die
Namen und Unterschriften der Beschäftigten,
die Anordnungen erteilen dürfen, Form und
Umfang der Anordnungsbefugnis sowie deren
Wegfall sind außerdem der Kasse schriftlich
oder beim Einsatz elektronischer Verfahren in
geeigneter Weise elektronisch mitzuteilen.
3Wer nach § 41 die sachliche und rechnerische
Feststellung trifft, soll nicht auch die Auszah-
lungsanordnung erteilen.“

c) In Abs. 3 wird das Wort „Bedienstete“ durch
das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

26. Der neue § 39 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 werden nach den Worten „in Zif-
fern und“ die Worte „soweit die Zah-
lungsanordnung manuell erstellt wird“ ein-
gefügt.

bb) In Nr. 7 werden die Worte „nach § 40 Abs. 1
oder § 41 Abs. 2“ durch die Worte „nach § 41
Abs. 1“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Bei automatisierten Verfahren kann die

Unterschrift des Anordnungsberechtigten
durch eine elektronische Signatur (§ 87 Nr. 12)
ersetzt werden.“

c) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt:

„(2) Ist die Feststellung nach Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 nicht mit der Zahlungsanordnung ver-
bunden, ist in der Zahlungsanordnung zu
bestätigen, dass sie vorliegt.“

d) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und
4.

27. Im neuen § 40 Abs. 1 wird die Zahl 38 durch die
Zahl 39 ersetzt.

28. Der neue § 41 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach den Worten „ist
schriftlich“ die Worte „oder durch eine
elektronische Signatur“ eingefügt.

bb) Es werden folgende Sätze 3 und 4 ange-
fügt:

„3Die Feststellung nach Satz 2 kann bei
der maschinellen Ermittlung von Ansprü-
chen und Zahlungsverpflichtungen mit
Hilfe automatisierter Verfahren in begrün-
deten Ausnahmefällen in Abstimmung mit
dem örtlichen Prüfungsorgan durch geeig-
nete organisatorische und technische Maß-
nahmen ersetzt werden; die Rechtsauf-
sichtsbehörde ist zu informieren. 4In den
Fällen des § 50 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 und
Abs. 3 entfällt eine sachliche und rechneri-
sche Feststellung.“

b) In Abs. 2 wird die Zahl 38 durch die Zahl 39
ersetzt.

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Die Befugnis für die sachliche und
rechnerische Feststellung und deren Form
wird durch Dienstanweisung geregelt. 2§ 38
Abs. 2 Satz 2 und § 42 Abs. 4 gelten entspre-
chend. 3Beschäftigten der Kasse darf die
Befugnis, abgesehen von den Fällen des § 50
Abs. 2 und 3, nur erteilt werden, wenn und
soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurteilt
werden kann; § 38 Abs. 2 Satz 2 und § 42 Abs. 4
gelten entsprechend.“

29. Der bisherige Abschnitt 9 wird Abschnitt 10.

30. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden die Worte „Einleitung der“
gestrichen.

b) In Abs. 4 wird das Wort „dürfen“ durch das
Wort „ sollen“ und das Wort „Bedienstete“
durch das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

31. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
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aa) In Nr. 2 wird das Wort „Bedienstete“ durch
das Wort „Beschäftigte“ ersetzt.

bb) In Nr. 3 wird das Wort „Buchungsmaschi-
nen“ durch die Worte „Datenverarbei-
tungseinrichtungen oder -systeme, Auto-
maten für den Zahlungsverkehr“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird das Wort „Bediensteten“ durch
das das Wort „Beschäftigten“ ersetzt.

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Überweisungsaufträge, Abbuchungs-
aufträge, Einzugsermächtigungen und Schecks
sind von zwei Beschäftigten zu unterzeichnen.
2Beim Einsatz automatisierter Verfahren kön-
nen die Unterschriften durch elektronische
Signaturen (§ 87 Nr. 12) ersetzt werden.“

32. § 45 erhält folgende Fassung:

„§ 45

Handvorschüsse, Einnahmekassen und
Zahlungen mit Hilfe von Automaten

(1) 1Zur Leistung geringfügiger Zahlungen
oder als Wechselgeld können einzelnen Dienst-
stellen oder einzelnen Beschäftigten Handvor-
schüsse in bar, mittels Geldkarte oder bargeldlos
über ein Girokonto der Kommune gewährt wer-
den. 2Wenn kein kürzerer Zeitraum bestimmt
wird, ist über die Handvorschüsse monatlich,
spätestens zum Jahresabschluss abzurechnen.
3Die erforderlichen Maßnahmen für die ord-
nungsmäßige Verwaltung der Handvorschüsse
werden durch Dienstanweisung geregelt.

(2) 1Für die Annahme von Zahlungen können
Einnahmekassen (Geldannahmestellen) errichtet
werden. 2Für Einnahmekassen gelten die Rege-
lungen für Handvorschüsse sinngemäß.

(3) 1Wenn Zahlungen mit Hilfe von Automaten
angenommen werden, ist wöchentlich abzurech-
nen. 2Im Übrigen gelten Abs. 1 und 2 entspre-
chend.“

33. In § 46 Abs. 1 werden nach dem Wort „Sonder-
kassen“ die Worte „und der gesonderten Kassen“
eingefügt.

34. Der bisherige Abschnitt 10 wird Abschnitt 11.

35. § 47 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Bediensteten“ durch
das Wort „Beschäftigten“ ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Außerhalb dieser Räume dürfen Zahlungs-
mittel nur von dazu besonders ermächtigten
Personen oder mit Hilfe von Automaten ange-
nommen oder ausgehändigt werden.“

c) In Abs. 3 wird das Wort „Bediensteten“ durch
das Wort „Beschäftigten“ ersetzt.

36. § 48 erhält folgende Fassung:

„§ 48

Geldkarten, Debitkarten, Kreditkarten, Schecks
und Wechsel

(1) Neben den gesetzlichen Zahlungsmitteln
dürfen Einzahlungen mittels Geldkarten, Debit-
karten, Kreditkarten oder Schecks entgegenge-
nommen werden.

(2) 1Wechsel dürfen nur als Sicherheit entge-
gengenommen werden. 2Auszahlungen dürfen
nicht durch Wechsel geleistet werden. 

(3) 1Die Entgegennahme von Schecks und
Wechseln ist in geeigneter Weise zu überwachen.
2Von der Führung eines Scheck- und Wechsel-
überwachungsbuchs kann abgesehen werden, wenn
die für die Nachverfolgung wesentlichen Anga-
ben auf andere Weise festgehalten sind, die Ver-
bindung mit der Buchführung hergestellt werden
kann und die Abwicklung überwacht wird.

(4) Auszahlungen sollen nicht mittels Debit-
oder Kreditkarten geleistet werden.

(5) Welche Einzahlungen und Auszahlungen
mittels Geld-, Debit- oder Kreditkarten ange-
nommen oder geleistet werden dürfen, wird
durch Dienstanweisung geregelt.“

37. In § 49 Abs. 1 werden nach dem Wort „schriftli-
chen“ die Worte „oder bei automatisierten Ver-
fahren auf elektronischem Weg übermittelten“
eingefügt und die Zahl „37“ wird durch die Zahl
„38“ ersetzt.

38. § 50 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 3 kann die
Annahmeanordnung entfallen.“ 

39. § 51 wird wie folgt geändert:

a) In § 51 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „oder
Postschecks“ gestrichen.

b) In Abs. 3 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen.

40. § 55 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Bei unbaren Auszahlungen ist auf der Aus-
zahlungsanordnung oder auf einem besonderen
Beleg zu bescheinigen oder innerhalb des auto-
matisierten Verfahrens zu dokumentieren, an
welchem Tag und auf welchem Weg die Zahlung
geleistet worden ist. 2Falls eine Auszahlungsan-
ordnung nicht vorgeschrieben oder nach § 40 all-
gemein erteilt ist, kann die Bescheinigung auch
auf der sachlichen und rechnerischen Feststel-
lung nach § 41 Abs. 1 erfolgen. 3Statt der Be-
scheinigung der Kasse kann auch eine Bescheini-
gung des Kreditinstituts über die Zahlung mit
dem Beleg verbunden werden.“



41. Der bisherige Abschnitt 11 wird Abschnitt 12
und wie folgt geändert:

In § 58 Abs. 1 wird nach dem Wort „Schecks“ das
Komma und das Wort „Postschecks“ gestrichen.

42. Der bisherige Abschnitt 12 wird Abschnitt 13.

43. § 62 erhält folgende Fassung:

„§ 62

Form und Sicherung der Bücher

(1) 1Die Bücher können mit Hilfe automati-
sierter Verfahren oder in visuell lesbarer Form
(gebunden, geheftet, in Loseblatt- oder Kartei-
form) geführt werden. 2Durch Dienstanweisung
wird die Form der Buchführung und die Siche-
rung des Buchungsverfahrens geregelt. 3Die
Bücher sind durch geeignete Maßnahmen gegen
Verlust, Wegnahme und Veränderungen zu schüt-
zen.

(2) 1Bei visuell lesbarer Buchführung sind die
Eintragungen urkundenecht vorzunehmen. 2Sie
dürfen nur zur Berichtigung von Schreib- und
Rechenfehlern und sonstigen offensichtlichen
Unrichtigkeiten geändert werden. 3Änderungen
müssen so vorgenommen werden, dass die ur-
sprüngliche Eintragung lesbar bleibt.“

44. In § 65 Abs. 1 wird Satz 4 gestrichen.

45. § 66 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „oder Post-
scheck“ und in Abs. 2 Nr. 1 und 2 werden die
Worte „oder Postschecks“ gestrichen.

b) Abs. 3 wird aufgehoben und der bisherige Abs. 4
wird Abs. 3.

c) Im neuen Abs. 3 werden die Worte „bis 3“
durch die Worte „und 2“ ersetzt.

46. § 67 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 werden die Worte „zur Sollstellung
angeordneten“ gestrichen.

b) In Nr. 4 werden die Worte „und dem Beleg“
gestrichen und der Schlusspunkt durch ein
Komma ersetzt.

c) Es wird folgende Nr. 5 angefügt:

„5. die Belegnummer.“

47. In § 68 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „§ 40 Abs. 1
oder § 41 Abs. 2“ durch die Worte „§ 41 Abs. 1“
ersetzt.

48. In § 69 Abs. 3 wird die Satzbezeichnung „1“
gestrichen und Satz 2 aufgehoben.

49. § 71 erhält folgende Fassung:

„§ 71

Belege

(1) 1Die Buchungen müssen durch Kassenan-

ordnungen und Auszahlungsnachweise, ferner
durch Unterlagen, aus denen sich der Zahlungs-
grund ergibt (begründende Unterlagen), belegt
sein. 2In den Fällen der §§ 40, 50 Abs. 2 Nr. 3 und
§ 54 tritt an die Stelle der Zahlungsanordnung
nach § 39 die Bestätigung, dass die sachliche und
rechnerische Feststellung vorliegt (§ 41 Abs. 2
Satz 2).

(2) 1Soweit Bücher mit Hilfe automatisierter
Verfahren im Sinn von § 62 Abs. 1 geführt wer-
den, können begründende Unterlagen entweder
dauerhaft auf geeignete nicht veränderbare elek-
tronische Speichermedien oder auf Bildträger
übernommen werden. 2Die nicht mehr benötigten
Unterlagen sollen nicht vor Abschluss der örtli-
chen Prüfung der Jahresrechnung vernichtet
werden. 3Der Zeitpunkt für die Vernichtung ist in
Abstimmung mit dem örtlichen Rechnungsprü-
fungsorgan festzulegen.

(3) Die Kassenanordnungen und die Auszah-
lungsnachweise sind nach der sachlichen Bu-
chung (§ 67) zu ordnen, soweit nicht auf andere
Weise sichergestellt ist, dass zeitnah darauf zuge-
griffen werden kann.

(4) Bei der Übernahme von Belegen auf Spei-
chermedien oder auf Bildträger muss sicherge-
stellt werden, dass die Belege nach der zeitlichen
und sachlichen Buchung ausgewertet werden
können und die Wiedergabe und die Daten mit
den empfangenen Unterlagen und Buchungsbele-
gen bildlich und mit den anderen Unterlagen
inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar ge-
macht werden.“

50. § 72 erhält folgende Fassung:

„§ 72

Tagesabschluss

(1) 1Die Kasse hat

1. an jedem Tag, an dem Zahlungen bewirkt wor-
den sind, die sich auf den Kassenbestand aus-
wirken, am Schluss des Buchungstages (§ 66)
oder vor Buchungsbeginn des folgenden
Buchungstages den Kassenistbestand,

2. für jeden Buchungstag (§ 66) unmittelbar nach
Abschluss der Zeitbuchung oder vor Bu-
chungsbeginn des folgenden Buchungstages
den Kassensollbestand zu ermitteln und
jeweils sofort in das Tagesabschlussbuch zu
übernehmen. 

2Die Eintragungen sind von den an den Ermitt-
lungen beteiligten Beschäftigten und vom Kas-
senverwalter oder einem von ihm Beauftragten
zu unterschreiben. 3Erfolgen die Kontogegen-
buchführung und die zeitliche Buchung in einem
automatisierten Verfahren, können anstelle des
Tagesabschlusses nach Satz 1 der Barkassenbe-
stand und der Bestand aus den Kontogegen-
büchern ermittelt und dem Bestand an Zahlungs-
mitteln sowie dem Bestand auf den für den Zah-
lungsverkehr bei Kreditinstituten errichteten
Konten gegenübergestellt werden.
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(2) Bei Kassen mit geringem Zahlungsverkehr
kann durch Dienstanweisung zugelassen werden,
dass wöchentlich nur ein Abschluss vorgenom-
men wird.

(3) 1Unstimmigkeiten, die sich bei der Gegen-
überstellung des Kassenistbestands und des 
Kassensollbestands ergeben, sind unverzüglich
aufzuklären. 2Der Kassenverwalter hat seinem
Vorgesetzten in erheblichen Fällen von einem
Kassenfehlbetrag unverzüglich Kenntnis zu
geben. 3Kassenfehlbeträge und -überschüsse sind
auf besonderen Konten zu buchen. 4Sind sie am
Ende des Haushaltsjahres nicht aufgeklärt, sind
die Überschüsse zu vereinnahmen und Fehlbeträge
auszugleichen.“

51. § 73 wird aufgehoben.

52. Der bisherige Abschnitt 13 wird Abschnitt 14.

53. In § 76 Abs. 4 Satz 1 werden das Wort „können“
durch das Wort „sind“ und die Worte „geführt
werden“ durch die Worte „zu führen, soweit das
zur Führung einer Kosten- und Leistungsrech-
nung nach § 11a erforderlich ist“ ersetzt.

54. Der bisherige Abschnitt 14 wird Abschnitt 15.

55. § 82 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort
„Belege“ ein Komma und das Wort „Aufbe-
wahrungsfristen“ angefügt.

b) In Abs. 1 werden nach dem Wort „sicher“ die
Worte „und geordnet“ eingefügt.

c) In Abs. 2 werden die Worte „bei Speicherbuch-
führung“ durch die Worte „auch bei automati-
sierten Verfahren auch“ ersetzt.

d) Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Werden Bücher in visuell lesbarer Form
geführt, können diese und die Belege nach
Abschluss der überörtlichen Prüfung auf elek-
tronischen Speichermedien oder auf Bildträ-
gern aufbewahrt werden.“

e) Es wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Werden automatisierte Verfahren, in
denen Bücher und Belege gespeichert sind,
geändert oder abgelöst, muss die maschinelle
Auswertung der gespeicherten Daten inner-
halb der Aufbewahrungsfristen auch mit den
geänderten oder neuen Verfahren oder durch
ein anderes System gewährleistet sein.“

56. Der bisherige Abschnitt 15 wird Abschnitt 16
und die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Sonderkassen, gesonderte Kassen“

57. § 83 erhält folgende Fassung:

„§ 83

Allgemeines

1Wenn die Haushaltswirtschaft der Gemeinde

(des Landkreises, des Bezirks) nach den Grund-
sätzen der Kameralistik geführt wird, gelten für
Sondervermögen und Treuhandvermögen die
Vorschriften dieser Verordnung entsprechend,
soweit in gesetzlichen Vorschriften oder in Vor-
schriften aufgrund eines Gesetzes nichts anderes
bestimmt ist. 2Das gilt insbesondere für die Vor-
schriften der Abschnitte 8 bis 13 und 17 dieser
Verordnung, die für Sonderkassen und gesonder-
te Kassen entsprechend anzuwenden sind. 3Sind
Sonderkassen oder gesonderte Kassen mit einer
Kasse verbunden, so kann ein gemeinsames Zeit-
buch für die Kasse und die Sonderkassen bzw.
gesonderten Kassen geführt werden. 4§ 82 ist
anzuwenden.“

58. § 84 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort
„Buchführung“ die Worte „nach spezialgesetz-
lichen Regelungen“ angefügt.

b) In Satz 1 werden nach dem Wort „Verwal-
tungsbuchführung“ die Worte „nach spezial-
gesetzlichen Regelungen“ eingefügt. 

c) In Satz 3 wird „§ 38“ jeweils durch „§ 39“
ersetzt. 

59. § 85 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „wirtschaft-
liche“ durch das Wort „kommunale“ ersetzt.

b) In Satz 1 wird das Wort „wirtschaftlichen“
durch das Wort „kommunalen“ ersetzt.

60. Der bisherige Abschnitt 16 wird Abschnitt 17.

61. § 87 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 6 werden die Worte „Euro-Münzen,
Euro-Banknoten und Geldsorten anderer
Währungen“ durch die Worte „Münzen und
Banknoten, die als gesetzliche Zahlungsmittel
anerkannt sind“ ersetzt.

b) Es wird folgende neue Nr. 8 eingefügt:

„ 8. Beschäftigte 

im Sinne dieser Verordnung sind die bei
der Kommune beschäftigten Beamten
und Arbeitnehmer und Personen, denen
von der Kommune Aufgaben übertragen
sind“

c) Die bisherigen Nrn. 8 bis 10 werden Nrn. 9 bis
11.

d) Es wird folgende neue Nr. 12 eingefügt:

„12. Elektronische Signaturen

– qualifizierte elektronische Signaturen
nach dem Signaturgesetz

– fortgeschrittene Signaturen nach dem
Signaturgesetz, deren ergänzende
Merkmale allgemein durch das Staats-
ministerium des Innern festgelegt
worden sind“



e) Die bisherigen Nrn. 11 bis 28 werden Nr. 13 bis
30.

f) Es wird folgende neue Nr. 31 eingefügt:

„31. Speichermedien

elektronische oder optische Medien (Spei-
cherplatten, Mikrofiche), die zur Aufbe-
wahrung der Bücher und Belege nur
dann geeignet sind, wenn für die Dauer
der Aufbewahrungsfristen die nicht ver-
änderbare Speicherung und die erforder-
liche Lesbarkeit der Daten sichergestellt
ist“

g) Die bisherigen Nrn. 29 bis 36 werden Nrn. 32
bis 39.

h) Die neue Nr. 39 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Nr. 39.1 und
es wird das Wort „Postschecks,“ gestri-
chen. 

bb) Es werden folgende Nrn. 39.2 bis 39.4
angefügt: 

„39.2 Geldkarte

Kartensysteme, bei denen der Kar-
teninhaber dem Kartenherausgeber
im Voraus den Gegenwert der auf
der Karte gespeicherten Werteinhei-
ten bezahlt, in Form eines auf einer
Karte der Banken oder Sparkassen
installierten Mikrochips, der das
Auf- und Abbuchen sowie die Spei-
cherung von elektronischen Geld-
einheiten als Guthaben ermöglicht

39.3 Debitkarte

Kartensysteme, die dem Kontoinha-
ber die Möglichkeit der bargeldlo-
sen Zahlung eröffnen, wobei das
Konto des Karteninhabers belastet
wird, in Form eines auf einer Karte
der Banken oder Sparkassen instal-
lierten Mikrochips oder Magnet-
streifens

39.4 Kreditkarte

Kartensysteme der Kreditkartenun-
ternehmen, die Zahlungen über das
Kreditkartenunternehmen ermögli-
chen, bei denen der verfügte Wert
erst verzögert mit einem individuell
vereinbarten Zahlungsziel vom
Konto des Karteninhabers eingezo-
gen wird, in Form eines auf einer
Karte des Kreditkartenunterneh-
mens installierten Magnetstreifens“

i) Die bisherige Nr. 37 wird Nr. 40 und wie folgt
geändert: 

aa) Die Nrn. 37.1 bis 37.3 werden Nrn. 40.1 bis
40.3.

bb) In der neuen Nr. 40.1 werden nach dem
Wort „die“ die Worte „auch mittels Geld-
karten, Debitkarten oder Kreditkarten
bewirkten“ und nach dem Wort „Kreditin-
stitut“ die Worte „und entsprechende“
eingefügt. Das Wort „und“ wird durch das
Wort „sowie“ ersetzt. Die Worte „oder
Postschecks“ werden gestrichen.

cc) In der neuen Nr. 40.2 werden die Worte
„und Postschecks“ gestrichen.

§ 2 

Änderung der Eigenbetriebsverordnung

Die Eigenbetriebsverordnung (EBV) vom 29. Mai
1987 (GVBl S. 195, BayRS 2023–7–I), zuletzt geändert
durch § 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2001
(GVBl S. 720), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) In § 2 wird der Klammerzusatz „(aufgehoben)“
durch die Worte „Anwendung der Kommunal-
haushaltsverordnungen“ ersetzt.

b) In § 16 werden die Worte „und Stellenüber-
sicht“ gestrichen.

2. Es wird folgender § 2 eingefügt:

„§ 2

Anwendung der
Kommunalhaushaltsverordnungen

Soweit diese Verordnung auf Vorschriften der
Kommunalhaushaltsverordnungen (KommHV-
Doppik, KommHV-Kameralistik) verweist, ist die
Kommunalhaushaltsverordnung anzuwenden, die
für die Haushaltsführung der Gemeinde gilt, es sei
denn, die Betriebssatzung regelt dies anders.“ 

3. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9

Vergabe von Aufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss
von Verträgen ist nach § 30 KommHV-Doppik 
(§ 31 KommHV-Kameralistik) zu verfahren.“

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3§§ 33, 37 Abs. 1, §§ 39, 67 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 bis 4, §§ 69, 95 Satz 2 und 3 und § 96
KommHV-Doppik sowie §§ 37, 41 Abs. 1, §§ 43,
71 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4, §§ 82, 84 Satz 2
und 3 und § 85 KommHV-Kameralistik sind
anzuwenden.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Auf bare Ein- und Auszahlungen finden die
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Abschnitte 8 bis 12 der KommHV-Doppik sowie
die Abschnitte 9 bis 13 der KommHV-Kamera-
listik entsprechend Anwendung.“

5. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Die §§ 12, 26 Abs. 3 und 4 KommHV-Doppik
sowie §§ 10 und 27 Abs. 2 und 3 KommHV-
Kameralistik sind entsprechend anzuwenden.“

b) In Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „gilt § 27 
Abs. 1 KommHV“ durch die Worte „gelten § 26
Abs. 2 KommHV-Doppik und § 27 Abs. 1
KommHV-Kameralistik“ ersetzt.

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Worte „und Stel-
lenübersicht“ gestrichen.

b) Es werden die Worte „und der Stellenübersicht“
gestrichen und die Worte „§ 6 KommHV“ durch
die Worte „§ 5 Abs. 1 bis 5 KommHV-Doppik
und § 6 KommHV-Kameralistik“ ersetzt.

7. § 17 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) § 9 Abs. 2 bis 4 KommHV-Doppik und § 24
Abs. 2 bis 4 KommHV-Kameralistik gelten ent-
sprechend.“

8. § 21 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

b) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden Sätze 3
und 4.

9. In § 24 Satz 3 Nr. 7 werden nach dem Wort „die“
die Worte „Chancen und“ eingefügt.

§ 3 

Änderung der Verordnung
über Kommunalunternehmen

Die Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV)
vom 19. März 1998 (GVBl S. 220, BayRS 2023–15–I),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Januar
2006 (GVBl S. 59) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Abs. 4 eingefügt:

„(4) 1Soweit in dieser Verordnung auf Vor-
schriften der Kommunalhaushaltsverordnungen
(KommHV-Doppik, KommHV-Kameralistik)
verwiesen wird, ist die Kommunalhaushaltsver-
ordnung anzuwenden, die für die Haushalts-
führung der Gemeinde gilt, es sei denn, die
Unternehmenssatzung regelt dies anders. 2Bei
gemeinsamen Kommunalunternehmen ist die
Frage, welche Kommunalhaushaltsverordnung
anzuwenden ist, in der Unternehmenssatzung
zu regeln.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

2. § 16 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan entspre-
chend § 5 Abs. 1 bis 5 KommHV-Doppik bzw. § 6
KommHV-Kameralistik beizufügen.“

3. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 wird das Wort „Eigenbetriebs“
durch das Wort „Kommunalunternehmens“
ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3§§ 12, 26 Abs. 3 und 4 KommHV-Doppik und
§§ 10 und 27 Abs. 2 und 3 KommHV-Kamerali-
stik sind entsprechend anzuwenden.“

c) Abs. 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Für die Inanspruchnahme der Ausgabemittel
gelten § 26 Abs. 2 KommHV-Doppik und § 27
Abs. 1 KommHV-Kameralistik sinngemäß.“

4. § 19 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2§ 9 Abs. 2 bis 4 KommHV-Doppik und § 24 Abs. 2
bis 4 KommHV-Kameralistik gelten entspre-
chend“.

5. § 23 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

b) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden Sätze 3
und 4.

6. In § 26 Satz 2 Nr. 7 werden nach dem Wort „die“
die Worte „Chancen und“ eingefügt.

§ 4

Änderung der Verordnung
über die Wirtschaftsführung der

kommunalen Krankenhäuser

Die Verordnung über die Wirtschaftsführung der
kommunalen Krankenhäuser (WkKV) vom 11. März
1999 (GVBl S. 132, BayRS 2023–8–I) wird wie folgt
geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort „Bundespfle-
gesatzverordnung“ und dem Klammerzusatz
(BPflV) die Worte „oder des Gesetzes über die
Entgelte für voll- und teilstationäre Kranken-
hausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz –
KHEntgG)“ eingefügt.

b) Es wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Soweit in dieser Verordnung auf Vor-
schriften der Kommunalhaushaltsverordnungen
(KommHV-Doppik, KommHV-Kameralistik)
verwiesen wird, ist die Kommunalhaushaltsver-
ordnung anzuwenden, die für die Haushalts-
führung der Kommune gilt.“

2. § 2 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:



„3Er ist mit den Anlagen nach § 1 Abs. 3 Nrn. 1 bis
3 KommHV-Doppik bzw. § 2 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5
KommHV-Kameralistik und dem neuesten Kran-
kenhaus-Jahresabschluss nach § 9 Abs. 1 dem
Haushaltsplan beizufügen.“

3. § 3 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Zweckbindungsvorschriften des § 19
KommHV-Doppik bzw. § 17 KommHV-Kameralis-
tik gelten ohne besondere Vermerke im Kranken-
haus-Erfolgsplan entsprechend.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 wird „§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Komm-
HV“ durch „§ 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik
bzw. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik“
ersetzt.

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Für die Ausgabenansätze und die entspre-
chenden Deckungsmittel im Vermögensplan gelten
§ 21 Abs. 1 KommHV-Doppik und § 19 Abs. 1
KommHV-Kameralistik entsprechend. 2Die Ab-
wicklung der übertragenen Ansätze ist gesondert
nachzuweisen.“ 

5. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 2 wird das Komma nach dem Wort
„KHBV“ durch das Wort „sowie“ ersetzt.

b) In Nr. 3 wird das Wort „sowie“ durch einen
Punkt ersetzt.

c) Nr. 4 wird gestrichen. 

6. § 10 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1Ein Jahresfehlbetrag des Krankenhauses kann
insoweit durch Verringerung der Rücklagen ge-
deckt werden, als er auf Aufwendungen für Ab-
schreibungen auf Sachanlagen und immaterielle
Vermögensgegenstände, die mit diesen Rücklagen
finanziert wurden, oder auf Entnahmen der
Abschreibungen für Abgänge dieser Gegenstände
des Anlagevermögens entfällt.“

7. Es wird folgender neuer § 11 eingefügt:

„§ 11

Lagebericht

1Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein
Lagebericht aufzustellen. 2§ 289 des Handeslge-
setzbuchs gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass
die dort in Abs. 2 genannten Sachverhalte behan-
delt werden müssen. 3Im Lagebericht ist auch ein-
zugehen auf

1. die Änderungen im Bestand der zum Kranken-
haus gehörenden Grundstücke und grund-
stücksgleichen Rechte,

2. den Stand der Anlagen im Bau und der geplan-
ten Bauvorhaben,

3. die Entwicklung des Eigenkapitals und der

Rückstellungen jeweils unter Angabe von
Anfangsstand, Zugängen und Entnahmen,

4. den Personalaufwand mittels einer Statistik
über die zahlenmäßige Entwicklung der Beleg-
schaft unter Angabe der Gesamtsummen der
Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abga-
ben, Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung einschließlich der Beihilfen und
der sonstigen sozialen Aufwendungen für das
Wirtschaftsjahr.“

8. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden §§ 12 und 13.

§ 5

Änderung der Verordnung
über die Wirtschaftsführung der

kommunalen Pflegeeinrichtungen

Die Verordnung über die Wirtschaftsführung der
kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) vom 
3. März 1998 (GVBl S. 132, BayRS 861–3–I), geändert
durch Verordnung vom 23. Juli 2001 (GVBl S. 405)
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Soweit in dieser Verordnung auf Vor-
schriften der Kommunalhaushaltsverordnungen
(KommHV-Doppik, KommHV-Kameralistik) ver-
wiesen wird, ist die Kommunalhaushaltsverord-
nung anzuwenden, die für die Haushaltsführung
der Kommune gilt.“ 

2. § 2 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

„3Er ist mit den Anlagen nach § 1 Abs. 3 Nrn. 1 
bis 3 KommHV-Doppik bzw. § 2 Abs. 2 Nrn. 1, 2
und 5 KommHV-Kameralistik und dem neuesten
Jahresabschluss nach § 9 Abs. 1 dem Haushalts-
plan beizufügen.“

3. § 3 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Zweckbindungsvorschriften des § 19
KommHV-Doppik und § 17 KommHV-Kamerali-
stik gelten ohne besondere Vermerke im Erfolgs-
plan entsprechend.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 wird „§ 2 Abs. 2 Nr. 2 Komm-
HV“ durch „§ 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik
bzw. § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV-Kameralistik“
ersetzt.

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) 1Für die Ausgabenansätze und die ent-
sprechenden Deckungsmittel im Vermögensplan
gelten § 21 Abs. 1 KommHV-Doppik und § 19
Abs. 1 KommHV-Kameralistik entsprechend.
2Die Abwicklung der übertragenen Ansätze ist
gesondert nachzuweisen.“ 

5. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In der Nr. 2 wird das Komma nach dem Wort
„PBV“ durch das Wort „sowie“ ersetzt.
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b) In Nr. 3 wird das Wort „sowie“ durch einen
Punkt ersetzt. 

c) Nr. 4 wird gestrichen. 

6. § 10 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Ein Jahresfehlbetrag der Einrichtung kann inso-
weit durch Verringerung der Rücklagen gedeckt
werden, als er auf Aufwendungen für Abschreibun-
gen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögens-
gegenstände, die mit diesen Rücklagen finanziert
wurden, oder auf Entnahmen der Abschreibungen
für Abgänge dieser Gegenstände des Anlagever-
mögens entfällt.“

7. Es wird folgender neuer § 11 eingefügt:

„§ 11

Lagebericht

1Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein
Lagebericht aufzustellen. 2§ 289 des Handelsge-
setzbuchs gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass
die dort in Abs. 2 genannten Sachverhalte behan-
delt werden müssen. 3Im Lagebericht ist auch ein-
zugehen auf

1. die Änderungen im Bestand der zur Einrichtung
gehörenden Grundstücke und grundstücksglei-
chen Rechte,

2. den Stand der Anlagen im Bau und der geplan-
ten Bauvorhaben,

3. die Entwicklung des Eigenkapitals und der
Rückstellungen jeweils unter Angabe von An-
fangsstand, Zugängen und Entnahmen,

4. den Personalaufwand mittels einer Statistik
über die zahlenmäßige Entwicklung der Beleg-
schaft unter Angabe der Gesamtsummen der
Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abga-
ben, Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung einschließlich der Beihilfen und
der sonstigen sozialen Aufwendungen für das
Wirtschaftsjahr.“

8. Die bisherigen §§ 11 und 12 werden §§ 12 und 13.

§ 6

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2007 in Kraft.

München, den 5. Oktober 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Günther  B e c k s t e i n ,  Staatsminister
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